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Vertraulich! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  9  

vom 3. Dezember 1920 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. Mayr, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. G l a n z, 

Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, H a u e i s, H e i n l, Dr. P e s t a, Dr. R e s c h und Dr. 

G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Zu Punkt 9: vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. W i l f l i n g. 

 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

 

Dauer: 14.30 – 20.45 

 

Reinschrift (9 Seiten), Konzept, keine Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll. 

 

I n h a l t: 

1. Darlehensaufnahme durch das Barnabitenkollegium in Wien. 

2. Vorlage des Handelsabkommens mit Liechtenstein an den Nationalrat. 

3. Gewährung eines Nachtragskredites für Heimkehrerbekleidung. 

4. Frage der Erteilung der Dispens vom Ehehindernisse des Ehebandes. 

5. Ermächtigung einzelner Bundesminister zur Erstattung von Vorschlägen namens der 

Bundesregierung an den Bundespräsidenten. 

6. Entwurf eines Bundesgesetzes über das Verbot der Beteiligung des 

Versicherungsnehmers an der Agentenprovision. 

7. Erhebung der Ortschaft Wies zum Markte. 

8. Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend die Dienstverhältnisse der 

kriegsbeschädigten Bundesangestellten. 
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9. Forderungen der Staatsangestellten der Zeitvorrückungsgruppen C, D und E. 

10. Frage der Brotpreiserhöhung. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (2 Seiten): Einholung 

der Genehmigung des Nationalrates zum Beitritt Österreichs zum Völkerbund; Schreiben an 

das Präsidium des Nationalrates (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 2, Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, ohne 

Zahl, Ministerratsvortrag (1 Seite): Vorlage des Handelsabkommens mit Liechtenstein an den 

Nationalrat; Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum 

Liechtenstein vom 22. April 1920, betreffend die Regelung der Handels- und 

Verkehrsbeziehungen (13 ½ Seiten); Information (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 4, Bundesminister für Inneres und Unterricht, ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (5 ½ Seiten): Dispens vom Ehehindernis des Ehebandes 

Beilage zu Punkt 5, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (2 Seiten): Generelle 

Ermächtigung einzelner Bundesminister durch die Bundesregierung zu Vorschlägen an den 

Bundespräsidenten 

Beilage zu Punkt 6, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 78.991, 

Ministerratsvortrag (2 ½ Seiten): Entwurf eines Bundesgesetzes über das Verbot der 

Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Agentenprovision; Bundesgesetz (1 Seite); 

Begründung (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 7, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 45.615, 

Ministerratsvortrag (1 Seite): Ansuchen der Gemeindevertretung von Wies, pol. Bezirk 

Deutschlandsberg, Steiermark, um Erhebung der Ortschaft Wies zum Markte 

Beilage zu Punkt 8, [Bundesministerium für soziale Verwaltung], ohne Zahl, Entwurf eines 

Bundesgesetzes, betreffend das Dienstverhältnis der kriegsbeschädigten Bundesangestellten 

(3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 9, [Bundeskanzleramt], ohne Zahl, Ministerratsvortrag (4 ½ Seiten): 

Forderungen der Staatsangestellten der Zeitvorrückungsgruppen C, D und E 

 

1. 

Darlehensaufnahme durch das Barnabitenkollegium in Wien. 

Vizekanzler B r e i s k y teilt mit, daß das Barnabitenkollegium zum hl. Michael in Wien, 

bei der Sparkasse Oberhollabrunn zwei Hypothekardarlehen im Betrage von 1,640.000 
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Kronen und von 1,360.000 Kronen – zusammen von 3,000.000 Kronen – aufzunehmen 

beabsichtige. Beide Darlehen sollen mit 4½ Prozent verzinst und in 102 halbjährigen 

Annuitäten von je 41.000 Kronen, beziehungsweise von je 34.000 Kronen zurückgezahlt 

werden. Zur Sicherstellung würde das Barnabitenkollegium für das größere Darlehen die ihm 

gehörige Realität Wien, I., Michaelerplatz 6, E. Z. 747 des Grundbuches für den 1. Bezirk in 

Wien und für das kleinere Darlehen die Realität Wien I., Kohlmarkt 11, E. Z. 629 desselben 

Grundbuches verpfänden. Mit der Darlehensvaluta sollen insbesondere zwei auf der 

letzterwähnten Realität zu Gunsten der Allgemeinen Sparkasse und Leihanstalt in Linz 

haftenden Satzposten von 200.O00 Kronen und 480.000 Kronen zurückgezahlt werden. 

Ferner sei die Rückzahlung eines seitens der Anglo-Bank zwecks Zeichnung von 2½ 

Millionen Kronen Kriegsanleihe gewährten Darlehens, sowie eines von der gleichen Bank 

dem Kollegium eingeräumten offenen Kredites und die Begleichung verschiedener dem 

Kollegium erwachsener Verbindlichkeiten beabsichtigt. Zufolge Berichtes des Wiener 

Magistrates sei das Kollegium ohne Schwierigkeit in der Lage, aus dem Erträgnisse der 

verpfändeten Realitäten und der übrigen neun dem Kollegium gehörigen und nur geringfügig 

belasteten Realitäten in Wien-Währing und aus den Einkünften der beiden inkorporierten 

Pfarren die Annuitäten pünktlich zu bezahlen. 

Da das Wiener erzbischöfliche Ordinariat der Darlehensaufnahme zugestimmt habe, stelle 

Redner in Übereinstimmung mit dem Vorschlage des Magistrates der Stadt Wien als 

politischer Landesbehörde den Antrag, der Ministerrat wolle ihm die Ermächtigung erteilen, 

dem Barnabitenkollegium zum hl. Michael in Wien zur Aufnahme zweier 

Hypothekardarlehen von 1,640.000 Kronen und 1,360.000 Kronen – zusammen 3,000.000 

Kronen – bei der Sparkasse Oberhollabrunn unter den erörterten Modalitäten die 

staatsbehördliche Genehmigung im Sinne der Ministerialverordnung vom 20. Juni 1860, 

R.G.Bl. Nr. 162, aussprechen zu dürfen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

2. 

Vorlage des Handelsabkommens mit Liechtenstein an den Nationalrat. 

B.-M. H e i n l erbittet und erhält vom Ministerrate die Ermächtigung, das auf Grund der 

Genehmigung des Kabinettsrates vom 30. März d. J. abgeschlossene Übereinkommen mit 

Liechtenstein, betreffend die Regelung der Handels- und Verkehrsbeziehungen, im Sinne des 

Artikels 50 des Bundes-Verfassungsgesetzes im Nationalrat als Regierungsvorlage einbringen 

zu dürfen. 
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Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

3. 

Gewährung eines Nachtragskredites für Heimkehrerbekleidung. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß eine bei ihm unter Führung des Präsidiums der 

Staatskommission für Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenangelegenheiten erschienene 

Abordnung von Vertretern der Heimkehrerverbände in den Ländern unter Hinweis auf die in 

den interessierten Kreisen herrschende große Erregung das dringende Verlangen nach 

Einräumung eines Kredites von 30 Millionen Kronen gestellt habe, damit jene Heimkehrer, 

welche die Fallfrist der Vollzugsanweisung vom 19. Juni 1919, St. G. Bl. Nr. 414, versäumt 

haben, nachträglich noch mit Zivilkleidern beteilt werden können. Für die Erfüllung des 

Begehrens sei ursprünglich ein Termin gesetzt worden, doch habe die Abordnung von der 

Befristung schließlich gegen die Zusage abgesehen, daß Redner in der heutigen Sitzung des 

Ministerrates trachten werde, die Zustimmung der Finanzverwaltung zur Einräumung des 

erforderlichen Kredites wenigstens in Raten zu erlangen. 

In der anschließenden Debatte, an welcher sich die Bundesminister Dr. G r i m m, Dr. 

R e s c h, H a u e i s und Dr. G l a n z sowie Vizekanzler B r e i s k y beteiligen, wird für die 

Gewährung eines neuerlichen Kredites namentlich der Umstand geltend gemacht, daß die 

Fälle von Fristversäumnis hauptsächlich die bäuerliche Bevölkerung betroffen und die 

Heimkehrer auf dem flachen Lande dadurch im Vergleiche zu den Heimkehrern in den 

Städten eine Benachteiligung erlitten haben. 

Im Sinne eines Vermittlungsvorschlages des B.-M. Dr. R e s c h ladet der Ministerrat 

schließlich die Bundesminister für Finanzen und für soziale Verwaltung ein, einen konkreten 

Antrag auf der Grundlage auszuarbeiten, daß ein Kredit von 15 Millionen Kronen mit der 

Bestimmung gewährt werde, daraus unter Festsetzung einer neuerlichen Fallfrist solche 

Heimkehrer mit Zivilkleidung zu beteilen, welche durch Vorlage eines Armutszeugnisses den 

Nachweis ihrer Bedürftigkeit erbringen. 

 

4. 

Frage der Erteilung der Dispens vom Ehehindernisse des Ehebandes. 

B.-M. Dr. G l a n z gibt eine ausführliche Darstellung jener Gesichtspunkte, die das 

Staatsamt für Inneres und Unterricht in der Frage der Erteilung der Dispens vom Ehehindernis 

des Ehebandes zur Einführung gebracht habe. Diese Praxis sei von dem Gedanken 

ausgegangen, daß das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch ex lege indispensable 
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Ehehindernisse nicht kenne, die politische Behörde daher auch vom Ehehindernis des 

Ehebandes dispensieren könne, wenn „nach Beschaffenheit der Umstände“ wichtige Gründe 

vorliegen und weder in ethisch-moralischer noch in vermögensrechtlicher Hinsicht Bedenken 

entgegenstehen. 

Gelegentlich der Verständigung der Unterbehörden von diesen Gesichtspunkten habe das 

Staatsamt für Inneres und Unterricht ausdrücklich betont, die Dispenserteilung dürfe nicht zur 

Regel werden, sondern habe im Sinne des Gesetzes stets nur eine triftig begründete 

Ausnahme zu bleiben. Es dürfe insbesondere keinesfalls eine allzu willfährige Praxis dahin 

führen, daß Parteien, denen das geltende Eherecht die Trennbarkeit der Ehe verwehre, im 

Wege der – schließlich im Belieben der Eheleute stehenden – Scheidung und der 

Dispenserteilung die Wiederverheiratung bei Lebzeiten des anderen Gatten leichter 

ermöglicht werde, als Parteien, denen die Trennbarkeit der Ehe, jedoch unter qualifizierten 

Bedingungen, gesetzlich zugestanden sei. 

Die Dispensbehörde könne die Eingehung einer zweiten Ehe vor allem nur dann 

ermöglichen, wenn diese an Stelle einer unheilbar zerrütteten ersten Ehe trete und den Gehalt 

und Ernst und jene Haltbarkeit verspreche, welche jede Ehe charakterisieren soll. 

Die Praxis des Staatsamtes für Inneres und Unterricht sei seither konstant von den 

Landesregierungen in Wien und Klagenfurt zur Anwendung gebracht worden, wogegen die 

Landesregierung in Graz, die ursprünglich sich ebenfalls der Dispensationspraxis anschloß, 

seit Amtsantritt des gegenwärtigen Landeshauptmannes jedes Dispensgesuch aus prinzipiellen 

Gründen abweise; auch die Landesstellen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

verhalten sich grundsätzlich ablehnend. 

Die Anzahl der Dispenswerber sei sehr bedeutend: seit 1. Jänner 1920 seien an das 

Staatsamt für Inneres und Unterricht allein etwa 1260 Rekurse gegen abweisliche 

Entscheidungen der Landesregierungen eingelangt. Die Dispenswerber rekrutieren sich aus 

allen Bevölkerungsschichten und aus allen Parteien. Im allgemeinen lassen sich nach den 

Motiven zwei Gruppen von Dispenswerbern unterscheiden. 

In die erste Gruppe fallen Parteien, die „Kriegsehen“ eingegangen sind, also Personen, 

welche meist ohne gründliche Überlegung, oder einander genügend zu kennen, vor dem 

Einrücken des Mannes ins Feld, die Ehe schlossen, um die Frau sicherzustellen. In die zweite 

Gruppe fallen jene meist schon älteren Leute, deren gesetzlich untrennbare Ehen faktisch seit 

vielen Jahren nicht mehr bestehen. 

Für die gegenwärtige Praxis trete mit größtem Nachdruck die sozialdemokratische Partei 

ein, ebenso dürfte bei der großdeutschen Partei, wie aus zahlreichen Interventionen von 
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Abgeordneten dieser Partei in Dispensangelegenheiten hervorgehe, eine Abkehr von dieser 

Praxis bedeutende Mißstimmung erregen. Allein auch Abgeordnete und Parteiangehörige der 

christlichsozialen Partei haben es nicht immer vermieden, in konkreten Fällen für die 

Erteilung von Dispensen einzutreten. 

Wenn daher von der bisherigen Praxis grundsätzlich abgegangen, das heißt von nun an die 

Rekurse mit der früheren Motivierung, „daß die Erteilung der Dispens mit unserer 

Rechtsordnung nicht vereinbar wäre, da sie den Fortbestand der ersten Ehe nicht berühre und 

mithin zu einer zweifachen Ehe führen würde“, wieder abgewiesen werden sollen, dürfte 

namentlich die sozialdemokratische Partei den Anlaß sofort wahrnehmen, um gegen die 

Haltung der Regierung energisch Stellung zu nehmen und die Frage der Ehereform mit allen 

damit zusammenhängenden Fragen des staatlichen Eherechtes aufzurollen. 

Dabei sei von Interesse, daß nach Blättermeldungen das Zivillandesgericht in Wien, 

nachdem sein erstes gegenteiliges Urteil vom Oberlandesgericht aufgehoben worden war, in 

einem konkreten Falle eine Dispensehe für gültig erklärt und gleichzeitig ausgesprochen habe, 

daß die erste Ehe zu bestehen aufgehört habe. Der Oberste Gerichtshof habe sich mit der 

Frage der Dispensehen noch nicht befaßt. 

Wenn Aussicht bestünde, eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in absehbarer Zeit 

herbeizuführen, so könnte allenfalls das Ministerium für Inneres und Unterricht die 

anhängigen Rekurse zurückhalten und eventuell in einzelnen, besonders rücksichtswürdigen 

Fällen Dispense erteilen. Allerdings müßte die richtunggebende Entscheidung des Obersten 

Gerichtshofes mit möglichster Beschleunigung erfolgen, weil der Andrang der im 

Eherechtsreformverein organisierten Interessenten ein derartiger sei, daß das 

Bundesministerium für Inneres und Unterricht nicht in der Lage wäre, eine länger hinhaltende 

Praxis zu beobachten. Es würde sich empfehlen, daß seitens des Justizministeriums mit aller 

Beschleunigung der diesbezügliche Sachverhalt festgestellt und zweckdienliche Schritte zur 

ehesten Herbeiführung einer derartigen gerichtlichen Entscheidung eingeleitet würden. 

Allerdings müsse auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß der Oberste Gerichtshof, 

gleich dem Landesgericht Wien zu der Überzeugung gelangen könne, die Kompetenz der 

politischen Behörden zur Dispenserteilung finde im Gesetz keine Schranken; den Gerichten 

aber stehe es nicht zu, einen Verwaltungsakt zu überprüfen oder einer Kritik zu unterziehen. 

Damit wäre zwar die Frage der Legalität der Dispensehen gelöst, keineswegs aber die 

weitere Frage, ob angesichts der vom religiösen und ethischen Standpunkte gegen die 

Trennung der katholischen Ehe sich ergebenden Bedenken eine Regierung, die diese 

Bedenken teilt, die Verantwortung für die Durchbrechung des Grundsatzes der Unlöslichkeit 
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der katholischen Ehe übernehmen könnte. Falls diese Frage negativ beantwortet werden 

sollte, müßte allerdings beizeiten Vorsorge getroffen werden, um die in diesem Falle wohl 

unausbleiblichen parlamentarischen Verwicklungen durch taktische 

Vorbereitungsmaßnahmen auf ein möglichst geringes Maß einzuschränken. 

Die persönliche Überzeugung des sprechenden Ministers gehe dahin, daß vom 

Ehehindernis des Ehebandes kein Dispens erteilt werden solle. Da die Frage aber ein 

Politikum darstelle, aus dem sich voraussichtlich parlamentarische Weiterungen ergeben 

würden, könne Redner nicht selbständig vorgehen, sondern erbitte eine Entscheidung des 

Ministerrates über das von ihm zu beobachtende Verhalten. 

B.-M. Dr. P a l t a u f bemerkt, daß über die Gültigkeit von Dispensehen bisher noch keine 

obergerichtliche Entscheidungen vorliegen, wie denn diese Frage zu den meistbestrittenen 

Gebieten der Literatur und der Rechtsprechung gehöre. Die gerichtliche Judikatur werde 

übrigens zur Klärung der Dispensbefugnis der politischen Behörden nur wenig beitragen, da 

die bisher erflossenen Erkenntnisse erster Instanz über diesen Punkt auseinandergehen. Nach 

Anschauung des Redners dürfte die gewissenhafte Prüfung der Umstände jedes einzelnen 

Falles an sich schon genügend Handhaben bieten, die Erteilung der Dispens auf jene ganz 

besonders gearteten Ausnahmsfälle einzuschränken, in denen ja auch früher mehrfach 

Dispensen erteilt worden seien. 

B.-M. Dr. G l a n z erwidert, daß das wiederholte Vorkommen abweislicher 

Rekursentscheidungen in den Kreisen der Interessenten sofort wahrgenommen werden und 

die Anhänger der Ehereform wahrscheinlich dazu veranlassen würde, eine Erklärung über das 

jetzt geltende System zu verlangen. Der sprechende Minister bitte zur Kenntnis zu nehmen, 

daß er für diesen Fall seinen oben dargelegten persönlichen Standpunkt vertreten würde. 

B.-M. Dr. P a l t a u f sieht nicht die Notwendigkeit gegeben, in der Antwort einen 

grundsätzlichen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Es werde vielmehr gewiß ausreichen, 

darauf hinzuweisen, daß bei den vorgekommenen Abweisungen nach der individuellen Lage 

der Fälle keine zureichende Begründung für die Erfüllung des Dispensbegehrens vorhanden 

gewesen sei. 

Nach einer weiteren Debatte, an welcher sich Vizekanzler B r e i s k y und Minister 

H e i n l beteiligten, pflichtet der Ministerrat der vom Vorsitzenden ausgesprochenen 

Auffassung bei, daß die Bundesregierung von einer konkreten Beschlußfassung im 

Gegenstande absehen und es dem Bundesminister für Inneres und Unterricht überlassen 

müsse, nach strengster Überprüfung der Umstände jedes einzelnen Falles die Entscheidung 

unter eigener Verantwortung zu fällen. 
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5. 

Ermächtigung einzelner Bundesminister zur Erstattung von Vorschlägen namens der 

Bundesregierung an den Bundespräsidenten. 

Nach dem Vorschlage des Vorsitzenden und einem Zusatzantrage des Vizekanzlers 

B r e i s k y spricht der Ministerrat gemäß Artikel 67, Absatz 1, des Bundes-

Verfassungsgesetzes die Ermächtigung aus, daß die nachstehend bezeichneten 

Bundesminister, in den im folgenden aufgezählten Angelegenheiten unmittelbare Vorschläge 

an den Bundespräsidenten zu erstatten[sic!]: 

 

1. a l l e  B u n d e s m i n i s t e r: 

Gewährung von persönlichen, für den Ruhegenuß anrechenbaren Zulagen an aktive 

Bundesangestellte bis zu der Grenze, bis zu welcher ohne Genehmigung des Ministerrates 

nicht anrechenbare Zulagen gewährt werden können; Bewilligung von außerordentlichen 

Zulagen, das ist höherer als der normalmäßigen Ruhe- und Versorgungsgenüsse für 

Bundesangestellte und deren Hinterbliebene, sowie Zuerkennung von außerordentlichen, das 

ist nicht auf Rechtsansprüchen beruhenden Versorgungsgenüssen und Zuwendungen an 

Bundesangestellte und deren Hinterbliebene („Gnadengaben“). 

Diese Ermächtigung wird unter der Voraussetzung erteilt, daß in jedem Fall das vorherige 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen hergestellt wird. 

Ferner: 

Gnadenanträge in Disziplinarsachen im Umfange des § 25, Absatz 3, des 

Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920, B.G.Bl. Nr. 2, betreffend den Übergang zur 

bundesstaatlichen Verfassung. 

 

2. d e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  Ä u ß e r e s: 

Ausstellung von Vollmachtsurkunden zur Verhandlung und zum Abschluß von 

Staatsverträgen; Ausstellung von Ratifikationsurkunden zu Staatsverträgen, welche die 

verfassungsmäßige Genehmigung erhalten haben. 

 

3. d e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  J u s t i z: 

Gnadenanträge in Strafsachen im Umfange des Artikel 65, Absatz 2, lit. c, des Bundes-

Verfassungsgesetzes, Anträge wegen Erklärung unehelicher Kinder zu ehelichen auf 

Ansuchen der Eltern (Artikel 65, Absatz 2, lit. d, des Bundes-Verfassungsgesetzes). 
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4. d e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  I n n e r e s  u n d  U n t e r r i c h t  ( i n  

A n g e l e g e n h e i t e n  d e s  K u l t u s a m t e s): 

Gnadenanträge wegen Nachsicht des Mangels des gesetzlich zur Erlangung kirchlicher 

Ämter und Pfründen aufgestellten Erfordernisses eines in sittlicher und staatsbürgerlicher 

Hinsicht vorwurfsfreien Verhaltens infolge strafgerichtlicher Verurteilung in Fällen, in denen 

die sonstigen mit der Verurteilung verbundenen nachteiligen Folgen bereits erloschen sind. 

 

5. d e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  H a n d e l  u n d  G e w e r b e ,  I n d u s t r i e  

u n d  B a u t e n: 

Ernennung der fachtechnischen und rechtskundigen Mitglieder des Patentgerichtshofes 

nach § 41 des Gesetzes vom 11. Jänner 1897, R.G.Bl. Nr. 30, betreffend den Schutz von 

Erfindungen (Patentgesetz). 

 

6. 

Entwurf eines Bundesgesetzes über das Verbot der Beteiligung des Versicherungsnehmers an 

der Agentenprovision. 

B.-M. Dr. G l a n z erbittet und erhält vom Ministerrate die Ermächtigung, im Nationalrate 

den Entwurf eines Gesetzes über das Verbot der Beteiligung des Versicherungsnehmers an 

der Agentenprovision einzubringen. 

 

7. 

Erhebung der Ortschaft Wies zum Markte. 

Entsprechend einem eingehend begründeten Antrage des B.-M. Dr. G l a n z beschließt der 

Ministerrat, die Ortschaft W i e s, Bezirk Deutschlandsberg, in Steiermark über das 

vorliegende Ansuchen der Gemeindevertretung zum Markte zu erheben. 

 

8. 

Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend die Dienstverhältnisse der kriegsbeschädigten 

Bundesangestellten. 

B.-M. Dr. R e s c h verweist darauf, daß die Konstituierende Nationalversammlung mit 

Beschluß vom 8. Juni l. J. die Regierung aufgefordert habe, eine Vorlage einzubringen, durch 

die das Anstellungsverhältnis der invaliden Staats- bzw. Bundesangestellten bei der 

bevorstehenden Reform des Dienstwesens sichergestellt werde. Bei der Auseinandersetzung 
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mit dem Bundesministerium für Finanzen über die Frage, welchem Ressort die Durchführung 

des erwähnten Beschlusses obliege, sei die Ausarbeitung des Entwurfes dem 

Bundesministerium für soziale Verwaltung zugefallen, obwohl Redner auf dem Standpunkt 

stehe, daß es sich hier weniger um eine sozial-politische Maßnahme, als vielmehr um eine 

Angelegenheit des Dienstrechtes der staatlichen Angestellten handle. 

Der Resolutionsbeschluß der Nationalversammlung umfasse eine Reihe von Punkten, 

deren Verwirklichung zur Schaffung eines ganz eigenen Dienstrechtes für die 

kriegsbeschädigten Staatsangestellten führen würde. Das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung habe sich jedoch nicht in der Lage gesehen, derart weitgehenden Wünschen 

Rechnung zu tragen, sondern habe sich in dem vorliegenden Entwurf darauf beschränken zu 

müssen geglaubt, die Stabilisierung der kriegsbeschädigten Staatsangestellten unter 

Anrechnung der Kriegsjahre durchzuführen. 

Der sprechende Bundesminister erbitte für den vorliegenden Entwurf die Genehmigung 

des Ministerrates und stelle den weiteren Antrag, daß die Einbringung der Vorlage im 

Nationalrate dem Bundesministerium für Finanzen überantwortet werde. 

B.-M. Dr. G r i m m erachtet es als zweckmäßiger, daß das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung den Entwurf im Nationalrat einbringe. Dadurch würde gekennzeichnet, daß es 

sich um eine auf die Kriegsbeschädigten beschränkte Sonderregelung handle, aus der andere 

Angestelltengruppen für sich kein Präjudiz ableiten können. 

Im gleichen Sinne spricht sich auch B.-M. H e i n l aus. 

B.-M. Dr. P e s t a beantragt, im Hinblick auf die im Zuge befindliche Entpragmatisierung 

der Postangestellten im § 3 des Entwurfes den Ausdruck „pragmatisches“ Dienstverhältnis 

durch „unkündbares“ Dienstverhältnis zu ersetzen. 

B.-M. Dr. R e s c h erklärt, im Falle sich der Ministerrat für die Einbringung des Entwurfes 

durch das Bundesministerium für soziale Verwaltung aussprechen sollte, der sozialpolitische 

Charakter der Vorlage schärfer betont werden müßte. Er erbitte sich daher die Ermächtigung 

des Ministerrates, im § 1 die als Voraussetzung für die Behandlung nach dem Gesetze 

vorgeschriebene Herabminderung der Erwerbsfähigkeit von 35 Prozent aus 25 Prozent 

herabsetzen zu dürfen. 

Der Ministerrat bestimmt, daß die Einbringung des Entwurfes durch das 

Bundesministerium für soziale Verwaltung zu erfolgen habe und genehmigt die Vorlage mit 

den von den Bundesministern Dr. P e s t a und Dr. R e s c h beantragten Änderungen. 

 

9. 
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Forderungen der Staatsangestellten der Zeitvorrückungsgruppen C, D und E. 

Der V o r s i t z e n d e teilt dem Ministerrate mit, daß ihm eine Abordnung der 

Staatsangestellten der Gruppe C und anschließend daran eine Abordnung der 

Staatsangestellten der Gruppen D und E schriftliche Forderungen überreicht haben, welche 

dahin abzielen, für das Jänneravancement die gleichen Abkürzungen der Vorrückungsfristen 

zugestanden zu erhalten, wie sie im vergangenen Sommer den Angestellten des 

Postsparkassenamtes in den gleichen Kategorien gewährt worden sind. Beide Abordnungen 

haben die Erteilung einer befriedigenden Antwort für den morgigen Tag, 12 Uhr mittags, 

befristet, widrigenfalls die Staatsangestellten der Gruppen C, D und E bei sämtlichen 

staatlichen Behörden am 6. Dezember in den Ausstand treten würden. Redner habe sich mit 

aller Entschiedenheit gegen eine derartige Terminierung gewendet und erklärt, die Regierung 

könne die Befriedigung der vorgebrachten Wünsche lediglich im Zusammenhange mit der 

bevorstehenden Durchführung der neuen Besoldungsordnung in Aussicht nehmen. Die 

Abordnung der Angestellten der Gruppe C habe jedoch auf der sofortigen Erfüllung dieser 

Forderungen bestanden und den Beginn des Streiks für den 6. Dezember angekündigt. Die 

Abordnung der Angestellten der Gruppen D und E dagegen haben die Bereitwilligkeit zu 

erkennen gegeben, es vor endgültigen Beschlüssen zunächst auf den Versuch ankommen zu 

lassen, ihre Wünsche im Verhandlungswege durchzusetzen. 

Redner erbitte nunmehr den Beschluß des Ministerrates, welche Haltung gegenüber den 

Forderungen einzunehmen sei. 

B.-M. Dr. G r i m m bemerkt, daß im Hinblick aus die den Beamten des 

Postsparkassenamtes gemachten Zugeständnisse den jetzigen Forderungen der 

Rechnungsbeamten die sachliche Berechtigung nicht vollkommen abgesprochen werden 

könne. Im Staatsdienste herrsche gegenwärtig der Grundsatz, daß bei annähernd gleicher 

Qualität der Verwendung alle Gruppen mit gleicher Vorbildung nach demselben Schema 

behandelt werden. Die Rechnungsbeamten seien auch in der Richtung benachteiligt, daß die 

seinerzeit für administrative Rechnungsbeamte in Aussicht genommenen Verbesserungen 

infolge der damaligen Streikdrohung zurückgestellt und seither nicht wieder aufgegriffen 

wurden. Die generelle Gewährung der begehrten Abkürzung der Vorrückungsfristen würde 

aber bei einer ganzen Reihe von Angestelltenkategorien die gleichen Forderungen auslösen 

und damit die Grundlagen der künftigen Besoldungsordnung vollkommen verschieben. 

Redner stelle daher den Antrag, der Ministerrat möge den grundsätzlichen Beschluß fassen, in 

die Verhandlung von Sonderwünschen einzelner Gruppen nicht mehr einzugehen, sondern 

ihre Berücksichtigung der bevorstehenden Besoldungsordnung vorbehalten. Ausgenommen 
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davon hätten nur solche Maßnahmen zu bleiben, welche sich als in der herrschenden 

Teuerung begründete Notstandsaktionen darstellen. Andererseits wäre die Finanzverwaltung 

bereit, den berechtigten Interessen der Rechnungsbeamten allenfalls im Wege der Gewährung 

individueller Ausgleichszulagen für qualifizierte Kräfte entgegenzukommen. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g erörtert im einzelnen die geltend gemachten Forderungen 

und bespricht die sich daraus sowohl für andere Gruppen der Staatsangestellten, als auch für 

die in Ausarbeitung befindliche Besoldungsreform ergebenden Rückwirkungen. Der Referent 

betont insbesondere, daß die gleichen Begünstigungen sofort von den Eisenbahn- und 

Postbediensteten für ihre Besoldungsordnungen in Anspruch genommen würden und daß 

auch die Beamten der Gruppe A wie die Beamten des Postsparkassenamtes von ihren bisher 

nicht erfüllten Mehrforderungen nur für insolange abgestanden seien, als nicht den 

Angestellten der übrigen Kategorien neuerliche Zugeständnisse gemacht werden. Diesen 

Weiterungen stehe allerdings die Tatsache gegenüber, daß die Streikdrohung der Beamten der 

Gruppe C ernst genommen werden müsse und Verhandlungen, um auf einer anderen 

Grundlage mit ihnen zu einem Einvernehmen zu gelangen, kaum mehr zu einem Erfolg 

führen dürften. 

B.-M. Dr. P e s t a verweist darauf, daß die Durchführung der Besoldungsreform der 

Postangestellten eben im Gange sei und sich dabei ein Teil der Postangestellten für die neue 

Besoldungsreform, der andere Teil aber für das Verbleiben in der Dienstpragmatik 

ausgesprochen habe. Bei etwaigen Zugeständnissen an die mit Dienstzweigen der 

Postverwaltung korrespondierenden Angestellten der Kategorie C müßte daher darauf 

Bedacht genommen werden, daß keine der beiden Gruppen unter den Postangestellten vor der 

anderen eine Bevorzugung erfahre. 

Nach einer weiteren Debatte, an welcher sich der V o r s i t z e n d e, Vizekanzler 

B r e i s k y, die Bundesminister Dr. P e s t a und Dr. G r i m m sowie Ministerialrat Dr. 

W i l f l i n g beteiligten, faßt der Ministerrat den grundsätzlichen Beschluß, alle 

Sonderwünsche einzelner Gruppen von Staatsangestellten, ausgenommen ausgesprochene 

Teuerungsmaßnahmen, auf die Verhandlungen über die bevorstehende Besoldungsreform zu 

verweisen. Das Bundesministerium für Finanzen wird daher eingeladen, den Vertretern der 

Staatsangestellten der Gruppen C, D und E über ihre Forderungen zu eröffnen, daß auf eine 

Abkürzung der Vorrückungsfristen beim bevorstehenden Jänneravancement mit Rücksicht 

auf die damit verbundenen weitgehenden staatsfinanziellen Rückwirkungen auf die Beamten 

aller übrigen Zeitvorrückungsgruppen nicht eingegangen werden könne, die Regierung jedoch 

bereit sei, mit den Organisationen in Verhandlungen darüber einzutreten, in welcher Weise 
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den Wünschen der qualifizierten Beamten dieser Gruppen im Rahmen der in Vorbereitung 

befindlichen allgemeinen Besoldungsordnung Rechnung getragen werden könnte. 

 

10. 

Frage der Brotpreiserhöhung. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r führt aus, daß die Frage der Brotpreiserhöhung im 

Mittelpunkte des allgemeinen Interesses stehe und er darüber bereits vorgestern in der 

Wirtschaftskommission und heute im Ernährungsausschuß eine Reihe von Anfragen zu 

beantworten gehabt habe. Bürgermeister R e u m a n n habe bei diesen Sitzungen dem 

Bundeskanzler vorgehalten, daß die durch die Teuerungswelle sehr erregte Bevölkerung über 

die immer wieder verlautenden Absichten der Regierung, eine Brotpreiserhöhung 

vorzunehmen, außerordentlich beunruhigt sei. Besonders die Ausführungen der 

Regierungserklärung in dieser Angelegenheit schaffe allgemeine Ungewißheit. Der 

Bürgermeister halte es für unvermeidlich, daß die Regierung in den allernächsten Tagen eine 

Erklärung abgebe, welche Maßnahmen hinsichtlich der Brotpreiserhöhung in Erwägung 

stehen. Es wäre darin zu sagen, daß für einen bestimmten Termin von einer generellen 

Brotpreiserhöhung nicht die Rede sein könne und daß unbedingt die wirtschaftlich 

schwächeren Kreise von der Erhöhung ausgeschlossen bleiben sollen, wenn auch Maßnahmen 

getroffen werden, um die Höchstbemittelten mit den Gestehungskosten entsprechenden 

Preisen zu belasten. Begründeterweise habe der Bürgermeister darauf hingewiesen, daß bei 

der jetzigen Qualität und Quantität des Brotes eine Erhöhung der Brotpreise einen Sturm in 

der Bevölkerung hervorrufen müßte. Redner habe versucht, beruhigend zu wirken, hege aber 

die Empfindung, daß diese Frage von ungeheurer Bedeutung sei. Strittig bleibe nur die Frage, 

was unter Brotpreiserhöhung zu verstehen wäre. Anfangs sei der Standpunkt eingenommen 

worden, daß eine Erhöhung infolge Lohnforderungen der Bäckergehilfen keine 

Brotpreiserhöhung sei. Diesen Standpunkt habe Redner auch in den eingangs erwähnten 

Sitzungen vertreten und erklärt, daß das Finanzministerium bereits soweit zugestimmt habe, 

daß an eine Höherbelastung der wirtschaftlich Schwächeren zur teilweisen Hereinbringung 

der Staatszuschüsse nicht gedacht werde. Bürgermeister Reumann und Präsident E l d e r s c h 

hätten jedoch im Ernährungsausschuß diese Unterscheidung nicht anerkennen wollen. Es gehe 

doch nicht an, zu sagen, das Brot werde nicht teurer, wenn doch gewisse Erhöhungen auf den 

Konsum überwälzt werden. Ein Ausweg ließe sich dadurch finden, daß der Staat die bisherige 

Erhöhung aus dem Titel der Mehrforderungen der Bäckergehilfen von 1 Krone 20 Heller bis 

zu einer späteren Regelung weiter trage. Sollten dagegen jetzt neue Lohnforderungen 
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auftreten, so müßte darüber verhandelt werden, ob und in welchem Umfange auch sie 

übernommen werden sollen. 

B.-M. Dr. G r i m m erklärt, daß an der Verschiedenheit der Behandlung von 

Brotpreiserhöhungen je nach ihren Ursachen auch weiterhin festgehalten werden müsse. Nach 

der derzeitigen Praxis seien nur Preiserhöhungen zur Verminderung der staatlichen Zuschüsse 

Angelegenheit der Zentralregierung und des Bundesministeriums für Volksernährung 

gewesen. Alle anderen Arten von Erhöhungen hätten die einzelnen Landesregierungen 

getroffen. Bleibe diese Trennung nicht aufrecht, so schaffe sich die Zentralregierung damit 

eine ganz neue Angriffsfläche für alle möglichen Forderungen und schalte auch einen Faktor 

aus, welcher ein Interesse daran hatte, ein Fortschreiten der Teuerung zu vermeiden und in 

diesem Sinne prohibitiv zu wirken. Mit dem Ausscheiden der Landesregierung würde nun die 

Zentralregierung die Lohnkämpfe mit den Bäckern selbst zu bestehen haben, ohne 

erfolgversprechende Mittel dafür zu besitzen, die Forderungen abzuwehren. Es sei bereits 

jetzt die Rede von neuerlichen Forderungen der Bäckergehilfen, welche eine Verteuerung des 

Laibes Brot um 2 Kronen mit sich bringen würden. Da der Erlös des Staates aus einem Laib 

Brot derzeit 1 Krone 20 Heller betrage, müßte er künftighin zu den übrigen Kosten noch 80 

Heller an den Konsumenten für jeden Laib darauf zahlen. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r bemerkt, daß die neuen Lohnforderungen der Bäcker bisher 

nicht vorgelegt seien. Würde daher so rasch als möglich eine Regierungserklärung 

veröffentlicht werden, welche besage, daß die Regierung entschlossen sei, während eines 

bestimmten Zeitraumes den Brotpreis nicht zu erhöhen und die Zuschüsse, die bisher von 

Staatswegen auf den Brotpreis geleistet werden, weiter zu tragen, so könnte darin gleichzeitig 

zum Ausdruck gebracht werden, daß alle weiteren Mehrkosten, welche sich aus 

Lohnforderungen ergeben, vom Staate nicht mehr übernommen werden können. 

B.-M. Dr. G r i m m erklärt, daß die Regierung die gegebenen Verhältnisse in doppelter 

Richtung zu präzisieren hätte. Einmal der Zeit nach, daß im Verlaufe des Winters oder bis 

zum 1. März 1921 keine generelle Brotpreiserhöhung stattfinden solle, von der die 

wirtschaftlich schwächeren Kreise betroffen werden. Mit einer derartigen Befristung wäre 

Redner einverstanden. Dann in der Richtung, daß die bisherige Erhöhung der Bäckerlöhne 

solange vom Staate getragen werden solle, bis die Einführung gestaffelter Brotpreise die 

Möglichkeit biete, sie von den wirtschaftlich stärkeren Kreisen hereinzubringen. Den dritten 

Punkt hätte die Frage der Regiekosten zu betreffen. 

Der V o r s i t z e n d e verweist darauf, daß die Angelegenheit vorwiegend politischen 

Charakter besitze. Der Vorstand der christlich-sozialen Partei stehe auf dem Standpunkte, daß 
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unter den gegebenen Verhältnissen eine Brotpreiserhöhung nicht gerechtfertigt wäre und nicht 

stattfinden dürfe. Der Nachdruck liege dabei auf den Worten „unter den gegebenen 

Verhältnissen“. Wenn also infolge von Lohnforderungen der Bäckergehilfen oder eines 

erhöhten Regiekostenbeitrages der Bäcker die Gestehungskosten eine Steigerung erfahren 

würden, so bestehe kein Anstand, diese Mehrkosten ganz oder teilweise auf den Konsum zu 

überwälzen. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r hebt hervor, daß es darauf ankäme, den Termin genau zu 

bestimmen, innerhalb dessen eine generelle Brotpreiserhöhung nicht stattfinden solle. Dann 

müsse in der Regierungserklärung die Bemerkung Aufnahme finden, daß die bisherigen 

Zuschüsse zu den erhöhten Bäckerlöhnen vom Staate weiter getragen, jedoch weitere 

Erhöhungen von dieser Seite vom Staate nicht mehr übernommen würden. Schließlich wäre 

zu betonen, daß an den bisherigen Brotpreisen auch nur für die wirtschaftlich schwächeren 

Kreise festgehalten werden solle. 

Der Ministerrat beschließt sohin, eine von den Bundesministern für Finanzen und für 

Volksernährung im Sinne der während der Debatte gefallenen Anregungen zu formulierende 

Verlautbarung der Regierung durch die Staatskorrespondenz zu veröffentlichen. 
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1. Stenogramm, Ministerratsprotokoll Nr. 9 vom 3. 12. 1920 
1) Mayr: Die Staatskommission für Kriegsgefangene ist hier gewesen mit einer Reihe von 
Abgesandten und haben sich bedankt für einige Zugeständnisse des Finanzministeriums, aber 
sehr ungestüm Telegramme vorgewiesen und dringend gebeten, dass die Bekleidung für 
Heimkehrer vom Finanzministerium zugestanden werden wird. Die Telegramme besagen, 
dass in Salzburg und Graz die Unzufriedenheit gestiegen ist, dass die Invaliden 
Staatsgebäude besetzen und alles Mögliche probieren wollen, wenn nicht 30 Mill. K für 
Heimkehrerbekleidung nach der Zusage bewilligt werden. Sie haben dann von der 
Terminierung abgesehen und erklärt, dass sie durchaus nicht ungestüm sein sollen. Die 
Forderung ist eine alte Forderung der Staatskommission und ich habe versprechen müssen, 
noch heute im Kabinettsrat Finanzminister zu bitten, wenigstens in Raten die 30 Mill. 
zuzusagen. Die Stadtheimkehrer wurden versorgt, auf dem Land aber war es meist nicht der 
Fall, weil sie dort nicht rechtzeitig aufmerksam gemacht worden sind. Ich stelle die Bitte, 
dass der Finanzminister dazu Stellung nimmt. 
Grimm: Es handelt sich um die Vollzugsanweisung vom 14.Juni 1919und zweitens um die 
Zuweisung von Kleidung an solche, welche in einen öffentlichen Dienst übernommen wurden 
und diesen Bekleidungsbeitrag ohnedies bekommen. Diese Staatsbediensteten und öffentlich 
Bediensteten waren nach der seinerzeitigen Verordnung ausgenommen, dann ist eine Fallfrist 
für die Beteilung bestimmt. Beides ist problematisch. Wenn die öffentlich Bediensteten 
einbezogen werden, so werden die Bediensteten von Staat und Gemeinde kommen und 
Kleidung verlangen und wenn wir die Frist verlängern, so werden alle jene kommen, welche 
damals keine Kleider bekommen haben und unter der Teuerung die Nachlieferung verlangen. 
Ich hatte vor Nicht-Erweiterung der Frist zu beantragen, wohl aber das Ende. 
Mayr: Im Laufe der Debatte hat sich herausgestellt, dass sie auf die Kleidung für die 
Angestellten verzichten wegen des Widerstandes des Finanzamtes. Ihre Eingabe lautet dahin, 
mit allem Nachdruck dahin zu wirken, dass die Frage der Heimkehrerbekleidung hinsichtlich 
der Fallfrist von der Nationalversammlung in gedeihlicher Form verordnet wird. Das macht 
30 Mill. K aus und sie versichern, dass die Summe nicht überschritten werden wird. 
Resch: Ich weiß, dass nicht nur die Heimkehrer kommen, sondern auch die Invaliden eine 
Bekleidungsaktion verlangen. Diese Heimkehrer, welche nach Ablauf der Fallfrist ihre 
Ansprüche geltend machen, sind nicht so bedürftig. Nach Gesetz haben nur die bedürftigen 
Heimkehrer Anspruch. Auch der Staatsangestellte hat keinen Anspruch auf Bekleidung, weil 
er solche bezogen hat. Die Verlängerung der Frist ist sehr bedenklich. Es kämen alle jene 
wieder, welche schon Kleider bekommen haben. 
Mayr: Ich muss mich verlassen auf die Angabe der Staatskommission. Beide Präsidenten 
sagen, es ist eine Forderung der Staatskommission. 
Resch: Die heimkehrenden Kriegsgefangenen bekommen die Kleidung ohne weiteres. 
Grimm: Es handelt sich um jene, welche sich nicht gemeldet haben und jetzt die Kleidung 
wollen. 
Haueis: Ich setze mich dafür ein, dass die 30 Mill.K bewilligt werden. Die Heimkehrer in der 
Stadt wurden mit Kleidern beteilt, weil dort alle Verbindungen möglich sind, die Kleider zu 
bekommen. Die Landbevölkerung dagegen ist unberücksichtigt geblieben. Auf dem Dorf 
haben auch solche bedürftigen Leute nichts bekommen. Ein Teil hat die Zivilkleider 
deponiert, aber nichts zurückbekommen. Mit Ihrer Rückforderung wurden sie vertröstet und 
bekommen doch nichts. Jetzt verlangen sie Rückersatz. Die Erregung in den Kreisen der 
Heimkehrer, welche sehr viel für den Staat ausgestanden haben, ist groß, man soll ihnen 
entgegen kommen. Man soll ihnen die 30 Mill. bewilligen und sagen, dass es damit sein 



17 
9 – 1920-12-03 

Bewenden haben muss. 
Resch: Kanzler sagt, es wird debattiert in Salzburg und Graz. Das ist sicher nicht wahr. Die 
Invaliden haben in Salzburg das Hubertus-Schlößl besetzt, es ist aber nichts geschehen. Wenn 
wir das bewilligen, so kommen die ganzen Invaliden nochmals und wir bringen sie nicht mehr 
los. 
Breisky: Ich erinnere mich an die zahlreichen Versprechen in der Staatskanzlei. Da war 
dieser Termin immer ein heftiger Knackpunkt. Die Leute erklären, dass ihnen die ?? 
unbekannt geblieben ist, denn sie hatten nicht alle Dokumente. So sind zahlreiche Leute um 
die Kleidung gekommen. Unter ihnen ist nun große Missstimmung. Es sind Leute, die von den 
Gemeindesekretären nicht richtig belehrt wurden und nichts bekommen haben. Vielleicht 
kann man es einschränken auf die Bedürftigen und unter dieser Voraussetzung eine 
Terminverlängerung bewilligen. 
Resch: Vermittlungsvorschlag: Finanz und soziale Verwaltung werden einen Antrag 
ausarbeiten. Dazu werden 15 Mill. zur Verfügung gestellt und es werden nur Leute beteilt, 
welche ihre Bedürftigkeit nachweisen. Die Fallfrist wird dabei erweitert. 
Glanz: Ich spreche mich vom Verkehr auch für ein Entgegenkommen aus. Es spielen 
politische Tendenzen mit, welche die unruhigen Elemente vorschieben. 
Mayr: Es schlägt Resch vor, die Fallfrist zu verlängern und 15 Mill. zu verlangen zur 
Verteilung gegen Nachweis der Bedürftigkeit. Den Nachweis der Kleiderhinterlegung kann 
man nicht verlangen, weil die eventuell verloren gegangen sind. Unter der Bedingung, dass 
durch Armutszeugnis nachgewiesene Bedürftigkeit. 
2) Glanz: Ehedispense. Es wäre sehr wichtig, den Standpunkt des Justizamtes kennen zu 
lernen, ob wir auf eine Unterstützung durch die Richter hoffen können. 
Paltauf: Bisher wurde immer nur in 1. Instanz entschieden. Die Frage wird in der Literatur 
ganz verschieden bearbeitet. Einen Einfluss können wir nur insoweit, dass wenn einmal die 
Berufung angemeldet ist, sie rasch erledigt wird. Es hat aber noch nicht einmal die 2. Instanz 
gesprochen. Für die Frage als solche, wird die gerichtliche Entscheidung keine große 
Bedeutung haben, denn das Recht, den Dispens zu erteilen, wird in der Urteilsbegründung 
nicht bestritten. Das Landesgericht sagt, dass unabhängig von Dispens Sache des Gerichtes 
ist zu verfügen, ob die Voraussetzungen für die Gültigkeit einer 2. Ehe vorliegen. Ich meine, 
dass das Ministerium bei strenger Handhabung des Dispenserlasses genügend Handhabe, 
abzuweisen. In den meisten Fällen dürften die Voraussetzungen nicht vorliegen. 
Breisky: Meine erste Aktion ist, den Dispens zu stoppen. Nach 3 Wochen ist der 
Ehereformverein durch Oberstaatsbahnrat Franzl gekommen und hat mitgeteilt, dass eine 
Monsterversammlung stattfinden wird und den Schlachtruf einer Ehegesetznovelle in die 
Massen tragen wird. In der nächsten Zeit sind zahlreiche sozialistische Abgeordnete der 
Großdeutschen Partei bei mir erschienen. Die Interventionen sind erfolgt und es ist eine 
gemäßigte Dispenserteilung unter strenger Überprüfung wieder eingerichtet worden. Es 
wurde immer das Gespenst an die Wand gemalt das Misstrauen einer Ehereform. 
Glanz: Mit dem bloßen Zurückhalten werden wir nicht lange auskommen. Franzl interessiert 
sich wieder. Wir müssen darüber klar werden, welche Praxis wir einhalten sollten. Sollten wir 
zu dem Ergebnis kommen, dass man nicht dispensieren könne, dann müsste man das 
parlamentarisch vorbereiten, weil die Großdeutschen dagegen Stellung nehmen werden. 
Paltauf: In einem anderen Fall hat das Landesgericht die Befugnis der Dispenserteilung 
negiert. Der Oberste Gerichtshof hat auch darüber noch nicht entschieden. Dadurch, dass 
jeder Fall geprüft wird, wird sich die Gelegenheit ergeben, den Dispens zu verweigern. 
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Mayr: Ein Antrag ist direkt nicht gestellt. 
Glanz: Die Sache ist ein Politikum. Meine rein persönliche Meinung ist, dass man nicht 
weiter dispensieren sollte, aber ich kann mich der Erkenntnis nicht verschließen, dass das 
schwere politische Verwicklungen nach sich ziehen wird. 
Mayr: Man sollte zunächst strenge Kontrolle üben und wenn der Protest kommt, soll er im 
Haus kommen und wenn wir unterliegen, so haben wir unsere Pflicht getan. 
Glanz: Man soll abweisen mit konkreter Erweiterung, dass jeder Einzelfall angepasst werde. 
Das wird uns der Öffentlichkeit gegenüber in den Schein einer Ungerechtigkeit bringen. 
Breisky: Es ist eine Schwierigkeit. Die Fälle, die zur Entscheidung kommen, sind so, dass die 
Motivierung manchmal sehr schwer sein wird. Es war der Fall, dass eine Ehe vor 30 Jahren 
geschlossen war und dass Eheleute seit Jahrzehnten in gemeinsamen Haushalt leben, ohne 
dass die Umgebung Anstoß nimmt. Es sind Fälle, wo es schwer ist, eine Begründung zu 
finden. Bei den Kriegsehen liegen die Dinge so, dass das Ganze als Spaß betrachtet wurde. 
Paltauf: In solchen Ausnahmefällen wird man den Dispens erteilen. Das ist ja auch früher 
geschehen. 
Breisky: Diese Dispense waren sehr selten Ausnahmefälle. 
Mayr: Die Meinungen sind zum Ausdruck gekommen. Einen Beschluss können wir nicht 
fassen, wir müssen es Glanz überlassen, in jedem Fall streng vorzugehen und dort, wo er 
glaubt, dass die Ehe nur ein Leichtsinn war. 
Glanz: Lange wird man mit dem nicht auskommen, wir werden schärfstens kontrolliert. Wir 
sollten offen sagen, warum wir es nicht tun. Es müsste entschieden werden, ob noch 
dispensiert werden kann oder ob grundsätzlich Dispens zu verweigern wäre. 
Mayr: Darüber ist ein Kabinettsratsbeschluss sehr schwer. Ein solcher würde uns politisch 
schwer belasten und es wäre misslich, in einen Konflikt zu kommen in der jetzigen Zeit. Die 
Ministerien müssen halt doch die Verantwortung allein übernehmen. 
Glanz: Wenn ich Praxis wesentlich einschränke, wird der Ehereformverein eine Regelung 
verlangen und dann wird den Leuten reiner Wein eingeschenkt werden. Dann kommt eine 
Verhandlung im Haus, wenn die christlichsoziale Partei unterliegt, so hat wenigstens nur 
Glanz die Verantwortung zu tragen, dass er zurücktreten müsste. 
Heinl: Ich fürchte die Verhandlung im Haus nicht so sehr, weil die Großdeutschen im Haus 
sich nicht engagieren wollen. Die Landbundler (?) sind dafür nicht zu haben. Daher haben 
die Großdeutschen auch ein Interesse daran, dass es zur parlamentarischen Verhandlung 
nicht kommt. Wenn Glanz erklärt, dass er jeden Fall eingehend prüfen wird, so ist das ein 
annehmbarer Standpunkt. 
Mayr: Es ist besser, das Ministerium bleibt der unmittelbar Verantwortliche. Die Herren sind 
damit einverstanden. 
Glanz: Dann bitte ich zu gestatten, dass ich dem Verein eine Erklärung abgebe, in der ich 
kein Verstecken spiele. 
Paltauf: Man braucht doch nicht zu sagen, dass man grundsätzlich keinen Dispens gibt. Es 
muss auf die individuelle Prüfung abgestellt werden. 
3) Mayr: Ermächtigung der Bundesminister zu Vorschlägen an den Bundespräsidenten. 
Die Anträge sind zwischen Staatsbeamten vereinbart. 
Breisky: Ich muss noch auf eine seltene Gnadensache aufmerksam machen, der Dispens vom 
?? des vorwurfsfreien Verhaltens zur Erlangung geistlicher Ämter. In dieser Hinsicht hat das 
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Kultusamt Gnadenantrag zu stellen. Der Minister wäre hinsichtlich der Erteilung dieser 
Dispens zu ermächtigen.  
Mayr: Der Ministerrat stimmt zu. 
4) Glanz: Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Agentenprovision. 
5) Glanz: Wies – Markt. 
6) Resch: Es handelt sich darum, ob wir den Beschluss vom 8.Juni durchführen wollen. Die 
Nationalversammlung hat beschlossen, wonach die Regierung aufgefordert wird, gewisse 
Sicherung zu treffen für das Dienstverhältnis der kriegsbeschädigten Staatsangestellten. Es 
wurden 8 Punkte fixiert. Der Beschluss lässt sich aber praktisch nicht durchführen, die 
Forderungen gehen so weit, dass für die Kriegsbeschädigten ein eigenes Beamtenrecht 
geschaffen werden müsste. Streit über Ausarbeitung des Entwurfes. Auftrag der 
Bundeskanzlei. Wir haben das getan, Finanzamt hat seine Einwendungen gemacht. Wir haben 
den Beschluss vom 8. Juni nicht respektiert, es ist nichts anderes übrig geblieben als eine 
Sicherung des Dienstrechtes, Stabilisierung der Kriegsbeschädigten, Anrechnung der 
Kriegszeit. Sie wollen aber eine solche Anrechnung der Kriegsdienstzeit und Frieden, dass 
jeder Kriegsbeschädigte so zu behandeln ist als wäre er mit 21 Jahren im Staatsdienst 
gewesen. Das hätte zur Folge, dass die Hilfskräfte in den ?? Ämtern sofort in die VII. 
Rangklasse kommen müssten. Juristen bei Advokat müsste Hofrat werden. Diese Forderung 
wurde abgelehnt. Ich vertrete den Standpunkt, dass der Entwurf nichts anderes ist als eine 
Sonderregelung des Dienstverhältnisses für Kriegsbeschädigte und dass Sozialamt nichts 
damit zu tun hat. Es wäre das alles Sache des Finanzamtes. In § 1 ist der Kreis der Personen 
eingeschränkt. Die Beschädigten verlangen, dass alle Beschädigten aufgenommen werden, 
das Gesetz soll aber nur bei 35 % Einbuße angewendet werden. Alle öffentlichen 
Angestellten, die sich um eine Rente bewerben, werden scharf kontrolliert, danach werden 70 
% der angestellten Kriegsbeschädigten aus dem Gesetz fallen. Vielleicht könnte man die 
Einbuße auf 25 % herabsetzen. Der Entwurf ist im Einvernehmen mit Finanzamt 
ausgearbeitet. Ich bitte um Beschluss, dass nicht das Sozialamt, sondern das Finanzamt 
zuständig ist und dieses beauftragt wird, den Entwurf in der Nationalversammlung 
einzubringen. 
Grimm: Ich habe keine Einwendung dagegen, würde es nur zweckmäßiger halten, dass es 
Sozialamt einbringt, weil es auf andere Kategorien Präjudiz wirken kann. Es könnte dann 
leichter darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine Sonderregelung für 
Kriegsbeschädigte handelt. 
Resch: Es würde genügen, wenn wir an der Durchführung des Gesetzes beteiligt sind. Wenn 
ich das einbringe, so müsste ich 25 % sagen. 
Grimm: Das Finanzamt wird im Ausschuss als feindliche Partei behandelt. 
Resch: Der Beschluss geht vom Finanzausschuss aus, nicht vom Sozialausschuss. 
Pesta: § 3 hat eine Formulierung, welche bei der Post große Aufregung hervorrufen würde. 
Bei Post ist das pragmatische gleich bedeutend mit einem politischen Verhältnis. Ich würde 
bitten statt pragmatisch unkündbar zu sagen. 
Resch: Das Pragmatische ist eine Hauptforderung der Kriegsbeschädigten. Ich habe ihnen 
vorgehalten, dass der Staat ausdrücklich aus der Pragmatik heraus will. Sie wollen aber erst 
rein, Rangklassen bekommen und dann wieder herauskommen. 
Pesta: Den Leuten schwebt das unkündbare dauernde Verhältnis vor, über die ?? sind sie 
sich nicht im Klaren. 
Mayr: Die Änderung in unkündbar genehmigt. Gegen den Gesetzesentwurf hat niemand eine 
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Einwendung. 
Die Einwendung ist genehmigt. 
Heinl: Ich glaube, dass soziale Verwaltung es einbringen soll, weil dann die Verhandlungen 
im Ausschuss für soziale Verwaltung stattfinden. Sonst im Finanzausschuss. Die 
Durchführung wird beiden Ämtern übertragen. Denn auch der politische Erfolg für das 
Sozialamt. 
Resch: Wenn wir das einbringen, dann muss ich den Kreis in § 1 erweitern. Jetzt fallen 70 % 
der kriegsbeschädigten Staatsangestellten heraus. Ich müsste sagen 25 %. 
Wilfling: Einverstanden. 
Mayr: Einverstanden statt 35 % 25 %. Eingebracht von Sozialer Verwaltung. 
7) Mayr: Zwei große Abordnungen waren bei mir und wollten auf das Ergebnis des 
Kabinettsrates warten. Ich habe erklärt, dass das Ende nicht abzusehen ist. Sie werden sicher 
morgen die Entscheidung holen. Es handelt sich um die C-Gruppe und ihre Forderung. Sie 
glauben dabei immer wie die E-Gruppe, dass alle ihre Wünsche durchs Finanzamt zum 
Scheitern gebracht werden. Ich möchte mich über das Quantum der Wünsche nicht auslassen, 
sondern nur sagen: sie haben in den beiden Petitionen einen Termin bis morgen Mittag 
gestellt zur Erteilung einer schriftlichen Zusage. Das habe ich entschieden abgelehnt. Den C-
Beamten habe ich den Standpunkt klar gemacht, dass ich mich nicht zwingen lasse auf einen 
Termin einzugehen. Sie haben Beschwerde geführt, dass die Postsparkassenangestellten so 
große Vorteile erreicht haben und das ihnen verheimlicht wurde. Jetzt müssen sie energische 
Schritte machen. Ich habe das bestritten, der Kabinettsrat habe es nicht verheimlicht und 
habe keinen Anlass die Beschlüsse kundzumachen. Dann redeten sie sich auf W. aus. Ich 
sagte, der Kabinettsrat wird sich damit beschäftigen, aber einen Termin gibt es nicht. Wir 
sind mitten in der Arbeit in der Besoldungsordnung, ich glaube, es wäre vernünftiger als sich 
mit Einreihung abzukämpfen, ihre Forderungen für die Einreihung in die Gruppe zu stellen 
und darüber zu verhandeln. 
Dann ist der Bund gekommen, denn ich habe ihm dasselbe gesagt. Die sind dann sehr bereit 
gewesen und haben verzichtet auf jene Terminvereinbarung und waren auch bereit, wenn sie 
sicher wären, dass ihren Wünschen entsprochen werde, dieselben Vorteile wie die 
Postsparkassenangestellten zu bekommen, in Verhandlungen sich einzulassen über die 
Einreihung in die Dienstklassen der Besoldungsordnung. 
Ich glaube auf eine terminierte Entscheidung braucht sich der Kabinettsrat nicht einzulassen. 
Grimm: die Abordnung war auch bei mir. Für die Postsparkassenbeamten wurden unter 
Streikdrohung große Zugeständnisse gemacht, wobei ihnen suggeriert wurde, dass sie bessere 
Vorrückungsgruppen hätten und der Kabinettsrat hat gefunden, dass gewisse Zugeständnisse 
gemacht werden müssen. Es haben Verhandlungen stattgefunden in Anwesenheit von Resch, 
es sind ihnen die Zugeständnisse gemacht worden, die nach der Qualität der Vorbildung und 
Arbeit der Rechnungsbeamten schauen. Ich muss gestehen, dass die Auffassung der 
Rechnungsbeamten von ihrem Standpunkt nicht unberechtigt ist. Wir haben im Staatsdienst, 
wo nicht große Qualitätsunterschiede in Leistung vorliegen, dass jeder nach der Vorbildung 
gleich behandelt wird. Ob die Zugeständnisse an die Postsparkassenbeamten gerechtfertigt 
sind, kommt nicht in Frage, denn der Kabinettsrat hat sich für eine Besserstellung der 
Postsparkasse entschieden. Die Postsparkassenbeamten liegen den Bankbeamten näher und 
wollen nicht an das Beamtenschema angeglichen werden. 
Diese Gleichstellung hätte zur Folge, dass selbstverständlich alle anderen Kategorien, D und 
E sind schon hier, ebenfalls Besserstellung verlangen. Es würden aber auch die 
Konzeptbeamten eine Besserstellung verlangen, weil die?? schon in das Schema der 
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Konzeptbeamten und die Differenz ??? 
Die Rechnungsbeamten haben bisher nie mit einem Streik gearbeitet, bloß mit einer 
Streikdrohung. Diese Missverständlichkeit führt dazu, dass das bessere Schema für die 
gehobenen Beamten fallen gelassen wurde. Es hat sich herausgestellt, dass es mit der 
Streikdrohung nicht richtig war. Die Rechnungsbeamten sind in dem ganzen Wirrwarr der 
Besoldungsordnung im Hintertreffen geblieben, als auf ihr Initiative nie etwas geschehen ist. 
Ich erklärte es als unmöglich, dass wir ihnen nachgeben, denn es würde die ganze Reihe der 
Forderungen aufgerollt werden. Ich kann nichts unterstützen, was wieder neue Forderungen 
an die Staatsfinanz zeitigt. Sie haben gebeten, mit dem Dep. über einen Ausweg zu 
verhandeln. Das habe ich zugestanden und nichts mehr gehört. 
Ich glaube, dass der Kabinettsrat, so sehr ich die Berechtigung der Kränkung der 
Rechnungsbeamten kenne, aus allgemeinen Gründen ein Nachgeben abraten muss. Wenn sich 
eine individuelle Ausgleichung findet, so könnte das gemacht werden, aber nur keine 
allgemeinen Zugeständnisse. 
Wilfling: Die Rückwirkungen auf die anderen Kategorien liegen besonders bei der Gruppe A 
zutage. Als ich mit A verhandelte über Abkürzung auf 1-½ Jahr wurde erklärt, dass das nur 
geschieht, weil die Regierung die Forderungen C ablehnt. Selbstverständlich gilt das nur so 
lange, als die C-Beamten Zugeständnisse bekommen. Die Forderungen C sind ungefähr so 
weitgehend als Geistliche(?). Ich meine, bei den Akademikern ist sofort damit zu rechnen, 
dass sie mit Forderungen kommen und dem Beispiel der Postsparkassenbeamten folgend in 
der gleichen Weise auftreten werden. Eine weitere Rückwirkung ist gegeben bei der 
Besoldungsreform. Dadurch die Abkürzung in allen Rangklassen würde bewirken ein 
Hinaufschnellen der großen Masse der C-Beamten, es müsste bei der Besoldungsordnung 
etwas gemacht werden. Alles ist so misslich wegen Besoldungsordnung der Eisenbahner und 
der Post, auch hinsichtlich jener Postler, welche sich entpragmatisieren lassen. Diese würden 
damit sagen, dass sie mit der Entpragmatisierung nicht gut gefahren sind, wenn die C-
Beamten ein so gutes Vorrückungsverhältnis bekommen. Sie werden dann versuchen etwas in 
der Besoldungsordnung durchzusetzen. 
Die Hauptsache ist, die Postsparkasse hat erklärt, dass sie von jeher, wie es richtig ist, eine 
voraus gehabt vor den Maturanten. Das sind Zustände, die gegeben sind. Sie haben erklärt, 
sie müssen das Privileg wieder haben. Wenn die niederen C-Beamten dasselbe bekommen, 
dann werden Postsparkassenbeamten wieder den Vorsprung haben wollen und das ist das 
Bedenklichste. Für die Ablehnung der Forderungen würden Umstände sprechen. Man könnte 
auf den Dienst bei der Postsparkasse hinweisen, das wird aber von den Rechnungsbeamten 
nicht anerkannt. Der Rechnungsdienst kann nicht geringer gewertet werden als der Dienst bei 
der Postsparkasse. Eher könnte hingewiesen werden, dass bei der Postsparkasse immer ein 
?? ist. Ich habe heute darüber gesprochen mit dem Präsidenten des Zentralverbandes. Dieser 
teilt mit, dass die 18 Vereinigung C hat ihre Forderungen bisher als 
Zentralverbandforderungen zurückgezogen und vertreten sie nunmehr selbständig. Es wurde 
ein eigenes Aktionskomitee gebildet. Dieses ist offenbar schon das Streikkomitee. Es ist am 
Ernst die Lage nicht zu zweifeln. Die C-Beamten wollen in ganz Österreich Mittwoch in den 
Streik treten. Die treibende Kraft ist Oberrechnungsrat Rotter (?). Nun wurde mir gesagt vom 
Präsidenten des Zentralverbandes, dass er in einer Versammlung der Rechnungsbeamten den 
Versuch machen wird, seinen Einfluss geltend zu machen und die Leute vom Streik 
abzubringen. Am Freitag ist noch eine Zentralverbandversammlung und dort soll die Sache 
nochmals erörtert werden nach seinen Absichten. Das geht nicht Hand in Hand mit den 
Forderungen jener, welche die Eingabe überreicht haben. Sch. (?) hat gemeint, dass die 
Inaussichtstellung von Verhandlungen, ein kleines Entgegenkommen wäre sehr nützlich. Ein 
Gleichstellen mit den Postsparkassenbeamten hat er nicht als notwendig erachtet, aber der 
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Zentralverband hat die Führung schon allein und die Gruppen gehen ihren eigenen Weg. 
Schieben wir es darauf hin, dass durch ein kleines Zugeständnis, Verweisung der Beförderung 
um 1 Jahr durchgängig etwas erreicht werden könne. Das ist keine Gleichstellung mit der 
Postsparkasse und es wird noch immer ein Stachel zurückbleiben. Ich weiß auch nicht, ob mit 
meinem Zugeständnis etwas erreicht werden könnte. 
Pesta: Frage in welchem Stadium sich die Besoldungsordnung befindet und in welche 
Richtung sie gedacht ist. 
Wilfling: Wir sind beschäftigt entsprechend dem Regierungsauftrag die Reihung vorzulegen. 
Es wurden von allen Seiten Reihungsvorschläge eingeholt unter Anschluss an die Reihung in 
der Postbesoldungsordnung. Wir haben auch von allen bis auf eines die Vorschläge bereits 
erhalten. Sie sind im Allgemeinen der Reihung der Post angeglichen. Ich glaube, dass es 
ausgeschlossen ist, die Verwendungsprinzipien der Post und Eisenbahnordnung rein zur 
Anwendung zu bringen. Wenn die Regierung darauf besteht, so wird das in der 
parlamentarischen Behandlung abgeändert werden. Die Post will statt Verwendungsgruppen 
Besoldungsgruppen, also eine durchgängige Beförderung. Mit dieser Bestimmung hätte die 
Besoldungsreform gar keinen Sinn. Es wiese darauf hin, dass ihnen der erste Entwurf des 
Finanzamtes besser gefallen hat, obwohl er so angegriffen wurde, weil er sich mehr an das 
deutsche Besoldungsstatut anschließt und zu Beginn der Laufbahn wenigstens einmal eine 
Zeitbeförderung vorsieht, so dass ein Beamter nicht rechnen muss in der ursprünglichen 
Klasse, auch wenn sich seine Einsetzung nicht geändert hat, dort abzuschließen. Das ist auch 
ein Schreckgespenst für die Richter. Dafür wird sich ein Mittelweg finden lassen. Dass die 
Rangklassen verschwinden müssen, scheint mir klar. Denn die Frist für die Beförderung wird 
so herausgedrückt, dass es notgedrungen dazu kommen muss, die Rangordnung zu 
verschieben. Man müsste die IV auf III eröffnen. Diese Verschiebung wäre nicht ungerecht, 
als man nicht vergessen darf, dass 20000 Unterbeamte und Diener, die Angehörigen der 
Wachkörper die XI-IX regelmäßig vollkommen einnehmen. Das kann auf die Dauer nur 
vermieden werden durch Schaffung der Besoldungsordnung, die damit aufräumt, dass Beamte 
mit verschiedener Verwendung und Vorbildung ihrer Rangklassen stehen, ebenso Außen und 
Militär das Gleiche haben. Die Verwendungsgruppen würden eine gewisse Ordnung schaffen. 
Pesta: Wenn für die C Beamten etwas geschieht, so müsste alles vermieden werden, was bei 
der Überführung in einen neuen Status eine Bevorzugung der einen oder anderen Gruppe 
übrig lässt. Ein Zurückbleiben würde die unseligsten Kämpfe bei der Post und bei der 
Eisenbahn auslösen und der Dienstbetrieb in den Verkehrsanstalten wäre nicht mehr aufrecht 
zu halten. 
Grimm: Es wird schwer sein mit den Rechnungsbeamten über Kürzung der Frist zu 
verhandeln. Es könnte möglich sein, dass sich der Kabinettsrat grundsätzlich entscheidet, das 
Finanzministerium zu beauftragen mitzuteilen, dass Ministerrat erklärt hat, es soll verhandelt 
werden ob nicht im Zuge der Besoldungsreform für einen gewissen Teil der 
Rechnungsbeamten ein Teil dieser Forderung in irgendeiner Form, sei es durch Erhöhung 
der Gehaltsklasse oder Höherreihung erfüllt werden kann. Dabei muss vermieden werden auf 
eine Abkürzung der Frist für das Jänner-Avancement einzugehen. Etwas das 
Streikverwirkung hätte, weiß ich nicht, Heinl hätte die schwierigste Lage. 
Pesta: Es handelt sich nicht um die Gruppe C, sondern um die Rechnungsbeamten. Wenn für 
sie etwas Besonderes in der Besoldungsreform gemacht würde. Der Vergleich wird gezogen 
zwischen Postsparkassa- und Rechnungsbeamten. So würde das die Situation wesentlich 
erleichtern, nur nicht für die Gruppe als solche. 
Wilfling: Das Gleiche wäre beim Zolldienst. Aber es sind viele Dienstleistungen in C und es 
ist sicher, dass wir die Aufstellung der Reihung nach Verwendungsgruppen nicht nach den 
Zeitvorrückungsgruppen machen, sondern nach den Verwendungen. Im Rechnungsdienst 
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sollen die gleichen Unterscheidungen aufrecht bleiben. Es ist geplant einfach das 
durchzuführen wie in der Postordnung, weil diese Dienstzweige tatsächlich ganz gleichartig 
sind bei allen Ressorts. Schwierig ist es nur bei solchen Gruppen, welche weder in Post noch 
Eisenbahn vorkommen, wie Steuerbeamte, Gerichtkanzleibeamte. Dort muss die Reihung sich 
anlehnen an irgendeine der übrigen Gruppen, weil es keine Vorbilder gibt. 
Mayr: W. wird versuchen den Herren mitzuteilen, dass Verhandlungen gepflogen werden 
sollen im Zuge der Besoldungsreform für einen Teil der Rechnungsbeamten und anderen 
gleich zu geltenden Gruppen in dem Sinne, ihnen Begünstigungen zu gewähren und einen Teil 
der Wünsche zu erfüllen. 
Wilfling: Die Forderungen D und E gehen auf Gleichstellung mit dem Status B des 
Postsparkassenamtes. Das ist eine völlige Unrichtigkeit der Forderung selbst. Status B ist aus 
E nach D gekommen dadurch, dass man jedem Einzelnen ein Dekret zugestellt hat, welches 
die Einrechnung mitteilte. Es wurde keine Vorzugsanwendung erlassen. Sie haben die Frist D 
und haben bei den letzten Streikverhandlungen durchgesetzt die Frist für die Gruppe C beim 
Jänner-Avancement, nur für diese eine. Es ist das ein Zugeständnis an D-Beamte. Daher ist 
es ungerecht, dass E dasselbe verlangt, nach C behandelt zu werden. Im Übrigen will E die 
Frist D. Dies wurde schon im Sommer verlangt. Die E-Gruppe ist bei der letzten Abkürzung 
in den Richtlinien vom August nicht bedacht worden, weil im Post und Telegrammressort E-
Beamte nicht vorgekommen sind und keine Kürzung daher zugestanden wurde. Dadurch sind 
die E-Beamten leer ausgegangen. 
Wir haben mit den E-Beamten (Kanzleibeamte und Wachkörper) den Konzeptbeamten haben 
wir über Ermächtigung des Kabinettsrates in Verhandlungen weitgehende Zugeständnisse 
gemacht, allen jenen, welche einen gehobenen Dienst haben Vorrückungsfristen nach D, es 
wurde ihnen die VIII eröffnet. Der Großteil ist schon befriedet. Jetzt wollen auch die nicht 
gehobenen dieselben Zugeständnisse. Das ist sachlich nicht gerechtfertigt, weil man den 
höher qualifizierten entgegenkommen wollte. Die Gleichstellung würde die erste Gruppe 
verstimmen. Mit den Wachkörpern wurden Sonderverhandlungen gepflogen, August und 
September und diese haben die gleichen Zugeständnisse bekommen wie die qualifizierten 
Kanzleibeamten. 
Die Forderung der D-Gruppe kann sich nur beziehen auf Gleichstellung mit C-Gruppe. 
Demgegenüber lässt sich nicht viel sagen, es gibt aber D-Gruppe eigentlich gar nicht mehr, 
sie kommen nur als pragmatisierte Postoffizianten vor, denn alle D-Beamten haben Zulagen 
auf die Bezüge von E. Die Forderung kann sich nur beziehen auf pragmatisierte 
Postoffizianten, welche sich nicht haben entpragmatisieren lassen. 
Die Vertragsbeamten der Postsparkasse sind in E und werden jetzt einmal nach D befördert. 
Das ist das ganze Kanzleihilfspersonal, welches noch in keiner Rangklasse ist. Das ist ein 
unbilliges Verlangen, denn sie sind noch nicht einmal in E und wollen nach D befördert 
werden. Die [..] sind schon in Rangklassen, es fehlt also das Vergleichsmoment. Die E-
Beamten halten auch Versammlungen ab, sie sind sehr erbost und werden auch Schritte 
machen. Ich bin informiert, dass man die E-Beamten nicht sehr tragisch zu nehmen braucht. 
Vielleicht lässt sich auch da etwas im Wege von Verhandlungen machen, aber mit Bezug auf 
die Besoldungsreform kann mit ihnen nicht verhandelt werden, weil es nicht angeht, alle 
Kategorien höher zu reihen. 
Breisky: Kann man es nicht beschränken auf gewisse Beamte in gewissen Verwendungen. 
Wilfling: Das ist bereits geschehen bei den Kanzleibeamten und Gendarmerie und 
Sicherheitswache. Man muss mit ihnen reden, aber ich weiß nicht ob es etwas nützen wird. 
Mayr: Irgendwie verhandeln oder aufklären wird man müssen. Das Finanzministerium ist 
bereit mit ihnen zu verhandeln und sie aufzuklären. 
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Grimm: Eigentlich müsste der Ministerrat prinzipiell zu der Frage stehen, wie er sich zu 
Forderungen der Beamten vor der Besoldungsreform, die nicht auf eine Notstandssituation 
hinausführt, gegenüber verhalten soll. Berechtigte Forderungen muss man behandeln, aber 
solche Prestigefragen sind doch etwas anderes. Die Besoldungsordnung darf nicht gestört 
werden und um die Möglichkeit zu haben auf einer festen Grundlage aufzubauen müssen 
Forderungen nach Avencementerweisung zurückgestellt werden. Diesen Grundsatz sollte man 
aufrecht halten. 
Mayr: Ich habe den Abordnungen erklärt, es ist nicht die Zeit, solche Forderungen 
aufzustellen. Ich bin der Anschauung, dass ihre Wünsche nur im Zusammenhang mit 
Besoldungsreform verhandelt werden können. Ist Kabinettsrat einverstanden prinzipiell zu 
beschließen, dass solche Sonderforderungen nicht mehr angenommen werden, weil die 
Besoldungsordnung im Zuge ist. Wünsche, auch berechtigte Wünsche werden im 
Verhandlungsweg mit Berücksichtigung der Besoldungsordnung auszutragen sein. Mit beiden 
Gruppen wird in diesem Sinn verhandelt werden. Auch die Richter waren wegen der 
Besoldungsordnung bei mir. 
8) Verhandlungen über Brotpreis und Vermeidung einer Brotpreiserhöhung. 
Grünberger: Die Frage der Brotpreiserhöhung steht im Mittelpunkt des Interesses, immer 
wird auf diese Frage hingewiesen. Ich habe erst vorgestern in der Wirtschaftskommission 
über eine Reihe von Fragen beantworten müssen und heute war es im Ernährungsausschuss 
wieder in Diskussion. Reumann hat Kanzler vorgehalten, dass durch die Teuerungswelle sehr 
erregte Bevölkerung dadurch gereizt wird, dass über die Brotpreiserhöhung generell im 
Umlauf sind, besonders der Passus in der Regierungserklärung schließt jede Beruhigung aus. 
Er sagte, dass man ganz unvermeidlich eine Erklärung in den nächsten Tagen abgeben muss 
hinsichtlich der Absichten der Regierung über die Brotpreiserhöhung, die zu sagen hat, dass 
nicht unter den gegebenen Verhältnissen, sondern wenn möglich terminiert für den Winter 
oder sonst eine Zeit von einer generellen Brotpreiserhöhung nicht die Rede sein kann, dass 
unbedingt die wirtschaftlich schlechteren Kreise von einer Erhöhung ausgeschlossen bleiben, 
wenn auch Vorsorge getroffen um für die Höchstbemittelten die Preise zu erhöhen und er hat 
berechtigterweise darauf hingewiesen, dass bei der Qualität und Quantität des Brotes eine 
Preiserhöhung den Sturm zum Ausbruch bringen kann. Hueber sagte mir, ich habe Sie vor 
dem Maisbrot gewarnt, jetzt warne ich Sie, wenn noch irgend etwas mit dem Brot geschieht, 
so schicke ich die Leute in die Mariahilferstrasse sie sollen Ihr Haus stürmen. Ich ersuchte 
ihn zu beruhigen, aber ich habe die Empfindung, dass diese Frage von ungeheuerer 
Bedeutung ist. Strittige Frage bleibt nur, was man unter Brotpreiserhöhung versteht. Anfangs 
stellt man sich auf den Standpunkt, dass ja Erhöhung und erhöhte Lohnforderungen der 
Bäckergehilfen keine Brotpreiserhöhung sei. Ich habe auch gestern und heute erklärt, dass 
das Finanzamt soweit bereits seine Zustimmung erklärt hat, das die Staatszuschüsse an eine 
höhere Belastung der wirtschaftlich Schlechteren nicht gedacht wird. Reumann und Eldersch 
haben im Ernährungsausschuss gesagt, dass ist ein Schwindel. Ich kann doch nicht sagen, das 
Brot wird nicht teurer, ich überwälze eine andere Erhöhung auf den Konsum. Ein Ausweg 
muss sich finden insofern als man die bisherige Erhöhung von 1 K 20 weiter übernimmt bis zu 
einer späteren Regelung. Wenn jetzt neuerlich Lohnforderungen gestellt werden, so ist zu 
verhandeln, ob man sie übernehmen kann. 
Grimm: Es muss unbedingt unterschieden werden nicht wegen der Quantität der Ursachen 
der Preiserhöhung ob es sich um staatliche Zuschüsse handelt, alles andere ist nicht Sache 
der Zentralregierung und des Ernährungsamtes, sondern Sache der einzelnen 
Landesregierungen. Bleibt diese Meinung nicht aufrecht, so schafft sich die Zentralregierung 
eine Plattform für alle möglichen Forderungen, ganz neu. Früher haben uns die Forderungen 
der Bäcker nicht weiter berührt, wir schalten aber auch einen Faktor aus, der prohibitiv 
wirkt, der ließ immer auch ein Interesse daran die Teuerung zu vermeiden. Jetzt soll das 
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bestätigt werden. Wir schaffen uns neue Angriffsflächen und schalten einen prohibitiv 
wirkenden Faktor aus. Jetzt haben wir allein den Kampf gegen jeden Angriff zu bestehen. Wir 
werden in der Lage sein, die Forderungen der Bäckergehilfen abzuwehren, wenn sie einen 
Bäckerstreik machen. Wir schaffen uns selbst Schwierigkeiten, wenn wir das erklären. Wird 
der Gedanke weiter fortgeführt, wohin führt die Erhöhung der Bäckerlöhne. Sie sollen um 2 K 
erhöht werden, für den Laib empfangen wird jetzt 1 K 20, wir müssten jedem, der ein Brot isst 
80 H darauf zahlen. Das ganze Brot ist geschenkt und jeder bekommt noch 80 H darauf 
gezahlt. 
Grünberger: Ich würde folgenden Kompromiss vorschlagen. Bisher sind die neuen 
Lohnforderungen noch nicht gestellt. Wenn ich infolgedessen nun so schnell als möglich mit 
einer Erhöhung herauskomme, die sagt ich entschließe mich für einen bestimmten Termin, 
von heute an verpflichte ich mich den Brotpreis nicht zu erhöhen und der Zentralausschuss 
muss jetzt zugeschlossen werden. Wenn Bäckerforderungen sind, dann kann ich sagen, 
weitere Erhöhung und Forderungen der Bäcker kann ich gar nicht mehr tragen. 
Grimm: Es würde nur darauf hinauskommen, dass die Regierungserklärung hinsichtlich der 
gegebenen Verhältnisse in doppelte Richtung präzisiert wird, der Zeit nach mit Ausdruck 
Winter und 1. März bin ich einverstanden für eine generelle Erhöhung, wobei die 
wirtschaftlich schlechteren Kreise nicht betroffen werden. Dass wir 2. die Übernahme der 
Bäckerlöhne so lange tragen bis uns die Möglichkeit gegeben ist anlässlich der Staffelung sie 
von den wirtschaftlich Stärkeren hereinzubringen. Das 3. wäre dann die Regiekommission. 
Mayr: Die Frage ist wesentlich politisch. Der Parteivorstand steht auf dem Standpunkt, dass 
unter den gegebenen Verhältnissen kann eine Brotpreiserhöhung nicht gerechtfertigt werden 
und nicht stattfinden. Zu betonen wird unter den gegebenen Verhältnissen. Wenn infolge des 
Bäckerstreiks eine neue Erhöhung der Gestehungskosten erfolgt, so gilt das nicht. 
Grünberger: Man dürfte unter keinen Umständen die Worte gegebene Verhältnisse belassen. 
Das muss präzisiert werden. Über den Winter, bis zum 1. März. Dann muss hineinkommen 
eine Regelung, dass man die bisherigen Bäckerzuschüsse weiter trägt, aber weitere 
Erhöhung, die von dieser Seite kommt, nicht getragen wird. Das Ganze gilt nur für die 
wirtschaftlich Schwächeren. 
Mayr: Der Sinn ist allen Herren klar. Es handelt sich um die Formulierung. Beide Herren 
Grimm und Grünberger haben das Gleiche gemeint. Neue Forderungen der Bäckergehilfen 
werden nicht übernommen. Es wird aber schon jetzt versucht für die wirtschaftlich Stärkeren 
hereinzubringen, was hereinzubringen wäre. 
Grünberger: Diese Angelegenheit ist so sehr Gegenstand der Diskussion, dass ich frage, ob 
es nicht praktisch wäre, diese Regelung nicht bloß durch Zeitungen, sondern im Hinblick auf 
die falsch in der Öffentlichkeit verbreiteten Gerüchte im Haus abzugeben. Sie müsste auch 
dem Bürgermeister mitgeteilt werden. 
Mayr: Wenn es in der Staatskorrespondenz erscheint, würde es genügen. Das Haus hat es 
nicht verlangt, warum sollen wir uns ein Debatte auf den Hals hetzen. Der Ministerrat hat 
beschlossen zu erklären. 
Grünberger: Offiziell ist die Frage nur von Bürgermeister angeschnitten, es würde die 
Veröffentlichung des Antwortbriefes an Reumann genügen. 
Mayr: Ich würde die Erklärung mit einem Brief an Reumann schicken und dann den 
Ministerratsbeschluss in der Staatskorrespondenz publizieren. 
Glanz: In der offiziellen Erklärung sollte der Bürgermeister nicht berührt werden. 
Grünberger: Ich werde die Erklärung formulieren und nach Einholung der Zustimmung des 
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Finanzministers Kanzler vorlegen. Man muss in diesen Fragen eine umfassende Darstellung 
geben. 
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2. Stenogramm, Ministerratsprotokoll Nr. 9 nach der Unterbrechung ½ 7 Uhr 
Mayr: Die Staatskommission für Kriegsgefangene hat eine Dep. entsendet und hat sich 
bedankt für einige Zugeständnisse des Finanzministeriums und sehr ungestüm Telegramm 
vorgewiesen und gebeten, dass die Bekleidung für die Heimkehrer doch vom 
Finanzministerium zugestanden werde. Das Telegramm besagt, dass die Unzufriedenheit der 
Invaliden in Salzburg und Graz derart gestiegen ist, wenn ihnen nicht 30 Mill. für 
Heimkehrerbekleidung bewilligt werden. Ich habe versprechen müssen, die Sache noch heute 
im Kabinettsrat zur Sprache zu bringen und zu bitten, dass das Finanzministerium wenigstens 
in Raten die 30 Mill. ausbezahlten wird. 
Grimm: Es handelt sich um jene V.A. Zuweisung von Bekleidung auch an solche, welche in 
Staats- und öffentlichen Dienst übernommen und diese Bekleidungsbeiträge ohnedies 
bekommen haben. Dies war nach der seinerzeitigen VA ausgenommen und dann war eine 
Fallfrist aufgestellt für die Bekleidung. Beides ist jetzt sehr problematisch. 
Mayr: <...> 
Resch: Es werden nicht nur die Heimkehrer kommen, sondern auch die Kriegsinvaliden. 
Diese Heimkehrer, die jetzt nach Ablauf der Fallfrist ihren Anspruch geltend machen, sind 
nicht so bedürftig. Im Gesetz heißt es ausdrücklich, dass nur die Bedürftigen Anspruch haben. 
Auch die Staatsangestellten, die die Beträge beziehen haben keinen Anspruch. 
Mayr: Auf letzteres scheinen sie zu verzichten. 
Resch: Auch die, die nach der Fallfrist kommen, sind sehr gefährlich. Es besteht keine 
Rechtsevidenz, ob sie schon etwas bekommen haben. 
Mayr: Beide Präsidenten sind da gewesen und sagen, es ist ein Forderung der 
Staatskommission. 
Resch: Eine Ausnahmebestimmung für die, die nach der Fallfrist zurückgekommen sind kann 
man ja schaffen. 
Haueis: Ich möchte die Bitte unterstützen. Die, die in der Stadt sind, wo die Mächtigsten sind, 
haben die Bekleidung bekommen, die am Land sind herausgezogen worden. Ein anderer Teil, 
der hat bei Einrückung die Zivilkleider deponiert und hat sie nicht mehr zurückbekommen. 
Ich bitte die Erregung, die unter den Heimkehrern ist, zu berücksichtigen. Man soll die 30 
Mill. ein für allemal bewilligen. 
Resch: Wenn wir das bewilligen, so kommen alle Invaliden nochmals. Das kostet dann 
Hunderte von Millionen. 
Breisky: Ich erinnere mich an die zahllosen Dep. in der Stk. Da war der Termin immer ein 
Hauptanliegepunkt. Es sind einfach Leute, die das Bgs.Blatt nicht gelesen haben und daher 
den Termin versäumt haben. Unter diesen Kreisen ist eine große Missstimmung. Vielleicht 
kann man es auf die Bedürftigkeit einschränken. Das wäre aus politischen Gründen opportun. 
Resch: Vermittlungsvorschlag: Finanzministerium und Soziale Verwaltung werden einen 
Vorschlag ausarbeiten und dazu werden 15 Mill. ausgesetzt und die mittels Armutszeugnis 
nachgewiesen Bedürftigen werden beteilt. Da kann man die Fallfrist erweitern entsprechend. 
Glanz: Spreche mich auch von meinem Ressort aus für die Gewährung aus, damit dieses 
Erregungszentrum beseitigt wird. 
Genehmigt. 
2) Ehedispensen. 
Glanz: <..> Wenn es uns gelingen würde, die Sache in der Weise zu erledigen, dass eine 
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gerichtliche Entscheidung die Sache gegen die Dispense ausspricht, so wäre unsere Stellung 
leichter. Es wäre sehr wichtig, den Standpunkt des J.A. zu kennen. 
Paltauf: Bisher nur 1. Instanz. OLG und der Gerichtshof haben noch nicht gesprochen. Die 
Judikatur ist ganz kontrovers. Einen Einfluss kann man nur soweit üben, dass nur eine 
Berufung eventuell rasch erledigt wird. Auch der Fall D. wird nicht viel beitragen, selbst 
wenn rekuriert wird. Das Recht den Dispens auszusprechen wird nicht bestritten im Urteil. 
Das Ministerium des I. hätte nach meiner Anschauung bei strenger Handhabung des 
seinerzeitigen Dispenses derselben die Handhabe zur Abweisung. 
Breisky: Meine erste Aktion ist den Ehedispens zu stoppen. Darauf ist der Ehereformverein 
gekommen und hat gesagt, dass am nächsten Sonntag eine Monsterversammlung stattfinden 
wird. Es sind auch zahlreiche Abgeordnet der S.D. und der Großdeutschen Partei gekommen. 
Diese Interventionen sind erfolgt und ich habe einen gemäßigten Dispens mit rigoroser 
Überprüfung eingeführt. Denn es ist immer das Gespenst an die Wand gemalt worden des 
Ehereformgesetzes. 
Glanz: Wir müssen uns darüber klar werden, ob wir an der Praxis des strengen 
Dispensierens festhalten oder weiter arbeiten und die Sache parlamentarisch vorbereiten, 
weil sich vielleicht auch die GD Partei gegen uns wendet. 
Palauf: Ich glaube, dass jeder einzelne Fall die Handhabe bieten wird, den Dispens zu 
verweigern. 
Glanz: Die Sache ist ein Politikum. Meine persönliche Meinung ist, dass wir nicht weiter 
dispensieren sollen, aber ich verhehle mir nicht, dass wir parlamentarische Verwicklungen 
haben werden. 
Mayr: Strenge Kontrolle jeden einzelnen Falles. 
Glanz: Die Meinung ist unmöglich, dass man abweist mit konkreter Motivierung. Ich glaube 
nur, dass man der Öffentlichkeit gegenüber, die sehr genau kontrolliert, den Schein der 
Unsaufrichtigkeit auf uns lädt. 
Breisky: Die Fälle sind meist so, dass die Motivierung oft sehr schwer sein wird. Bei den 
Kriegsehen ist die Sache so, dass sie oft nur ins Witzblatt gehört. Die Motivierung ist oft sehr 
schwer ohne den Vorwurf der Unaufrichtigkeit auf sich zu laden. 
Paltauf: In solchen Fällen müsste man wie früher dispensieren. 
Glanz: Es ist eben die Frage ob man überhaupt dispensieren soll. 
Breisky: Es waren vor diesem Jahr nur 3 Dispensen. 
Mayr: Beschluss kann man nicht fassen. Man muss Glanz überlassen, jedenfalls streng 
vorgehen und wo er glaubt, dass es wirklich nur ein Leitsinn war, vielleicht doch zu 
dispensieren. 
Glanz: Lange wird man mit diesem System nicht auskommen wegen der Kontrolle, es wäre 
besser zu sagen, man dispensiert nicht. Man muss entscheiden, ob man in einzelnen Fällen 
doch dispensieren soll oder aus ethischen und religiösen Gründen überhaupt nicht. 
Mayr: Es wird nichts anderes übrig bleiben als dass Minister des Inneren allein die 
Verantwortung übernimmt, denn ein Ministerratsbeschluss würde uns zu sehr belasten. Wenn 
wir überstimmt werden im Haus, so sind wir ganz fertig. 
Heinl: Ich fürchte die Verhandlung im Haus nicht so sehr, da die Großdeutschen, auch wenn 
sie sich nach unseren [..] es im Haus nicht tun werden. Die Bauern werden nicht dafür zu 
haben sein. Die Großdeutschen werden ein Interesse haben, dass es nicht zur Verhandlung im 
Haus kommt. 
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Mayr: Ein Ministerratsbeschluss ist nicht möglich. Es ist besser, wenn Minister Inneres der 
Alleinverantwortliche ist und bleibt. 
Glanz: Ich bitte aber zu gestatten, dass ich dem Verein offen sage. 
Paltauf: Man könnte doch dem Verein sagen, dass jeder einzelne Fall entschieden wird. 
2) Mayr: Generelle Ermächtigung 
Breisky: Mache aufmerksam auf den Dispens von [..] in sittlicher und staatsbürgerlicher 
Hinsicht vorbehaltsfreier Haltung zur Erlangung geistlicher Ämter. Es würde sich empfehlen 
diesen Punkt noch aufzunehmen. 
Angenommen. 
Glanz: Agentenprovision. - Angenommen. 
Glanz: Wies zum Markt. - Angenommen. 
Resch: Kriegsbeschädigte Bundesangestellte. Der Beschluss der Nationalversammlung ist so 
weitgehend, dass er nicht erfüllt werden kann. Es würde ein eigenes Beamtenrecht 
geschaffen. Schließlich aber Auftrag des BKA 
Wir haben einen Entwurf ausgearbeitet. Es ist nach Einwendungen des Finanzministeriums 
nicht übrig geblieben von Beschluss der Nationalversammlung. Die Kriegsbeschädigten 
verlangen so weitgehende Begünstigungen, dass sie unmöglich berücksichtigt werden können. 
Der gegenwärtige Entwurf ist nichts anderes als eine Sonderregelung des Dienstes für 
Kriegsbeschädigte, mit der die Soziale Verwaltung nichts zu tun hat. Das wäre Sache des 
Finanzministeriums. Die Kriegsbeschädigten verlangen, dass alle einbezogen werden, 
während ich im § 1 eine Einschränkung gemacht und diejenigen, die mehr als 35 % von der 
Erwerbsunfähigkeit erlitten haben. Der Entwurf, der jetzt vorliegt, ist im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium ausgearbeitet. Bitte nur, dass Ministerrat das nicht Soziale 
Verwaltung zuständig ist sondern Finanzministerium und dieses den Entwurf einbringt. 
Grimm: Ich habe keine Einwendung dagegen. Möchte nur, dass von Sozialer Verwaltung 
eingebracht wird, weil sonst präjudiziert wirkt. 
Pesta: Ich sehe im § 3 eine Bestimmung, die bei der Post große Erregung hervorrufen würde. 
Überführung in das pragmatische Dienstverhältnis. Es ist das gleich bedeutend mit einem pol. 
Bekenntnis. Bitte um Ersetzung von pragmatisch in unkündbares Verhältnis. 
Resch: Sie verlangen Aufnahme in die DP. 
Pesta: Sie sind sich nicht im Klaren. 
Mayr: unkündbar. Die Einbringung ist genehmigt. Wer wird einbringen? 
Heinl: Wäre dafür, die Soziale Verwaltung, weil dann auch im Ausschuss für Soziale 
Verwaltung verhandelt wird. Wenn Finanzministerium einbringt, dann vielleicht nur im 
Budgetausschuss. 
Resch: Wenn ich es einbringe, so muss ich den § 1 erweitern, denn nach der jetzigen Fassung 
fallen mindestens 70 % heraus. Ich müsste sagen 25 % statt 35 %. 
Wilfling: 25 % einverstanden. Eingebracht von Sozialer Verwaltung. 
Mayr: C-Beamte. Zwei große Abordnungen waren hier. Es handelt sich um die C-Gruppe und 
es glauben auch die E-Leute, dass ihre Forderungen vom Finanzamt zum Scheitern gebracht 
werden. Ich möchte mich über das Quantum nicht auslassen, sondern nur sagen: sie haben in 
den beiden Petitionen den Termin gestellt bis morgen 12 Uhr hat die Regierung ihnen die 
zustimmende Antwort zuzustellen. Ich habe das abgelehnt; und habe den D-Beamten den 
Standpunkt klar gemacht, dass ich mich auf einen Termin nicht einlasse. Sie haben gesagt, die 
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Forderung komme nur daher, weil den Postsparkassenbeamten so große Zugeständnisse 
gemacht wurden, die ihnen der Kabinettsrat verheimlicht hat. Ich habe ihnen gesagt, dass die 
Kabinettsherren keinen Anlass haben, es ihnen zu sagen. Ich habe gesagt, der Kabinettsrat 
wird sich beschäftigen, aber Termin gibt es nicht. Ich habe gesagt, dass wir mitten in der 
Besoldungsordnung sind und es wäre besser, sie stellen ihre Forderungen bei der Einreihung 
in der Besoldungsordnung. Darauf wollten sie sich einlassen. Der Bund der Angestellten hat 
sich weit besser benommen. 
Grimm: Die Dep. war auch bei mir. Die Auffassung, die die Rechnungsbeamten haben, sind 
von ihrem Standpunkt nicht ungerechtfertigt. Im Staatsdienst haben wir den Standpunkt, wer 
dieselbe Vorbildung hat, hat auch dieselben Rechte. Das kommt aber nicht in Frage, denn der 
Kabinettsrat hat sich für eine Besserstellung der Postsparkassenbeamten ausgesprochen, weil 
sie sich den Bankbeamten nähern. Das wollen die C-Beamten nicht einsehen, denn sonst wäre 
es ihnen nicht verheimlicht worden. Die Folge ist, dass C, D und E Besserstellung verlangen 
und auch die Gruppe A. Letzte deshalb, weil die jetzige Besserstellung der Gruppe A wieder 
wettgemacht würde. Tatsache ist, dass die Rechnungsbeamten noch nie unter Streikdrohung 
gearbeitet haben. Sie sind im Hintertreffen geblieben, weil aus ihrer Initiative nie etwas 
geschehen ist. Ich habe ihnen erklärt, dass ich von meinem Standpunkt es für unmöglich 
halte, dass ihnen nachgegeben werde, weil es ungeheuere Rückwirkung auf andere Gruppen 
hätte und bei dieser finanziellen Lage nichts zu machen ist. Ich glaube, dass der Kabinettsrat, 
so sehr ich die Berechtigung der Kränkung der Rechnungsbeamten zugebe, ablehnen sollte 
wegen des [..] Vielleicht individuelle Zugeständnisse, aber für alle nicht Zugeständnisse. 
Wilfling: erörtert die Rückwirkung auf die anderen Gruppen. Die AK hat erklärt, dass sie sich 
mit den ihnen gemachten sehr geringen Zugeständnissen einverstanden erklären unter der 
Voraussetzung, dass den C-Beamten keine Zugeständnisse gemacht werden. Bei den AK. ist 
natürlich sofort mit Forderungen zu rechnen. Eine weitere Rückwirkung bei der 
Besoldungsfrage. Ich glaube, dass das Verwendungsprinzip nicht durchgesetzt werden kann 
wie in der Postbedienstetenordnung. Dass die Rangklassen eventuell verschwinden scheint 
mir unbedingt notwendig. 
Pesta: Wenn für die C-Beamten irgendetwas in Aussicht gestellt wird, soll es vermieden 
werden, dass bei der Überführung in ein anderes System diejenigen zurücklässt, welche sich 
entpragmatisiert haben. 
Grimm: Diese Äußerung führt mich wieder darauf, dass man mit den Rechnungsbeamten über 
eine Kürzung nicht verhandeln kann. Der Ministerrat sollte ihnen mitteilen lassen, dass mit 
ihnen Verhandlungen eingeleitet werden, ob es nicht möglich wäre im Zuge der 
Besoldungsordnung durch Höherreihung etwas für sie zu tun. Ich glaube, wenn ihnen das 
mitgeteilt würde, werden sie von einem Streik absehen. 
Pesta: Es soll nur nicht für die Gruppe C als solche etwas geschehen, sondern nur für 
gehobene Rechnungsbeamte. Das würde die Situation für mich erleichtern. 
Angenommen. 
ad D und E 
Gleichstellung mit Status B des Postsparkassenamtes. Im Status B sind die Leute voriges Jahr 
in die Gruppe D eingereiht worden. Jetzt haben sie die Fristen der Gruppe D. Sie haben 
durchgesetzt jährlichen Termin der Vorrückung nach der Gruppe C. Es ist ein Zugeständnis 
an D-Beamte. Es ist daher ungerechtfertigt, wenn dasselbe die E-Beamten verlangen. Im 
Übrigen geht die Forderung der E auf die Fristen der Gruppe D. 
Wir haben mit den E-Beamten, deren Großteil die Kanzleibeamten sind, Verhandlungen 
gepflogen und ihnen weitgehende Zugeständnisse gemacht u.zw. allen denjenigen, welche 



31 
9 – 1920-12-03 

gehobenen Dienst versehen, die Vorrückungsfristen der Gruppe D. Der Großteil ist 
befriedigt. Die anderen wollen nun das Gleiche. Das ist sachlich ungerechtfertigt. 
Was die Wachkörper anbelangt, so sind Sonderverhandlungen gepflogen worden und es 
haben diese Körper die gleichen Zugeständnisse bekommen wie die qualifizierten 
Kanzleibeamten. Die D-Gruppe will die Gleichstellung mit der C-Gruppe. Eigentliche D-
Beamte gibt es überhaupt nicht in der Staatsverwaltung. Denn es ist allen D-Beamten 
gelungen, Zugeständnisse zu erhalten zwischen D und C. Es kann sich nur um Postoffizianten 
handeln. 
Breisky: Kann man nicht Verhandlungen basieren auf gehobenen Verwendungen. 
Wilfling: Das ist schon geschehen. 
Mayr: Das Finanzministerium ist bereit mit ihnen zu verhandeln. 
Grimm: Bitte um prinzipielle Stellungnahme des Ministerrates zu Forderungen, die nicht auf 
Notstand basieren angesichts der bevorstehenden Besoldungsordnung. Es müssten derartige 
separate Forderungen zurückgestellt werden. 
Mayr: Ich bin einverstanden zu beschließen, dass man keinerlei Forderungen annimmt. 
Prinzipiell, dass derartige separate Forderungen der mehr Prestigeforderungen nicht 
angenommen, weil die Besoldungsordnung bevorsteht. Auch berechtigte Wünsche wird man 
im Verhandlungsweg mit Rücksicht auf die Besoldungsordnung auszutragen trachten. 
In diesem Sinne wird verhandelt werden. - Angenommen. 
Mayr: Rücksprache, die Bgst und Breitner mit Grünberger, Vertreter der Finanz und mir 
gepflogen haben in Angelegenheit der Vermeidung einer Brotpreiserhöhung. 
Grünberger: Die Frage der Brotpreiserhöhung steht im Mittelpunkt des Interesses. Breitner 
hat mir vorgehalten, dass durch die Teuerungswelle sehr erregte Stimmung der Bevölkerung 
noch gesteigert wird, durch Gerüchte über Brotpreiserhöhung. Bgst. verlangt, dass Erklärung 
abgegeben wird, dass terminiert für den Winter oder dgl. von einer generellen 
Brotpreiserhöhung nicht die Rede sein kann, dass unbedingt die wirtschaftlich schlechteren 
Kreise ausgeschlossen bleiben müssen. Er hat darauf hingewiesen, dass bei dieser Qualität 
und bei diesen Rationen eine Brotpreiserhöhung den latenten Sturm auslösen würde. Strittige 
Frage bleibt nur, was man unter Brotpreiserhöhung versteht. Man hat sich ursprünglich auf 
den Standpunkt gestellt, dass Erhöhung infolge höherer Erzeugungskosten keine Erhöhung 
ist. Nun haben die Sozialdemokraten gesagt, das ist ein Schwindel. Vielleicht Ausweg, dass 
man die bisherige Erhöhung von 1 K 20 H weiter übernehmen muss. Wenn jetzt neue 
Lohnforderungen gestellt werden, ob man die übernehmen kann, darüber schweben noch 
Verhandlungen, habe ich im Ernährungsausschuss gesagt. 
Grimm: Es muss doch unbedingt unterschieden werden, ob es sich um staatliche Zuschüsse 
handelt. Wenn wir diese Trennung nicht aufrecht halten, so schaffen wir uns selbst eine 
Plattform, auf der alle möglichen Forderungen gestellt werden können. Jetzt soll alles in 
einen Topf geworfen werden und wir schaffen einen Faktor, dem alles Interesse gehört mit 
der Brotpreiserhöhung zurückzuhalten und die Wut aufladen und die ganze Verantwortung 
dafür. 
Grünberger: Vorschlag: bisher sind die neuen Lohnforderungen der Bäcker noch nicht 
gestellt. Wenn ich nun so schnell als möglich mit einer Erklärung hinauskomme wie „ich 
entschließe mich für ... den Brotpreis nicht zu erhöhen und zuzuschießen, was ich jetzt 
zuschieße. Weitere Erhöhungen, die aus Forderungen der Bäcker kommen, kann ich nicht 
mehr tragen“ Alles gilt nur für die wirtschaftlich Schwächeren. 
Grimm: Dadurch würde der Passus der Regierungserklärung „unter den gegebenen 
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Verhältnissen“ näher präzisiert werden. 
Mayr: Ich habe dem Parteivorstand vorgetragen. Der steht auf dem Standpunkt, dass unter 
den gegebenen Verhältnissen eine Brotpreiserhöhung nicht gerechtfertigt werden kann. 
Neue Forderungen der Bäckergehilfen werden nicht honoriert. Aber es wird tatsächlich schon 
jetzt ersucht, von den wirtschaftlich Stärkeren hereinzubringen was möglich ist. 
Grünberger: beantragt Abgabe der Erklärung im Haus durch BK. 
Mayr: Lieber in der Staatskorrespondenz sonst Debatten. 
Angenommen  ¾ 9 Uhr 
 






















































































